
403 der Beilagen zu den stenographischenProtokollert des Nationalrates (V. G.P .). 

Regierungsvorlage. 

Bund'esgesetz vom 1947 
über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes 
um .ein freies, demokratisches österreich und 
die Opfer politischer Verfolgung (Opfer-

fürsorgegesetz ). 
iDör Natiolliailnat hat berSchlos'sen: 

Personen kreis. 
§1. (1) Als Opfer des Kampfes um ein freies, 

demokratisches tlsiterreich sinld .Personen anzu
s~hen, die um ein unabhängi,ges, demokratis'c;hes 
und se i'ner göSchichtlichenA~,fg,a'be bewußtes 
tlst-erreich, insbesondc,re gegen Ildeen und Ziele 
deS Nationals,aziialismus mit Ider W,affe in der 
Hand ,gekämpft ·.oder "ich rückhaltl.os in Wort 

, .oder T';]Jt eingesetzt haben und hiefür in der Zeit 
v.om 12. februar 1934 und dem 9. Mai 1945 

,a) im Kampfe ,gefal1en, 
b)hingerichtet wurden, 
c) ,an den 'Folgen einer im Kampfe erlittenen 

VerW1undung oder erworbenen Kran:k;heit 
.oder ,an den Folgen einer 'Barft oder erc 
l,i:ttcnen Mi&handLung v,el1storlhen ~Lnd, 

d) an schweren Gesun~heits6chädigungen in-' 
ifo1,ge ei,ner der unter ··Iit. c '<l!llg.efü'hrten 
Ursachen leiden .oder gelitten haben .oder 

e) nachwei~bar ,aus policischenGründen min
destensein Jahr, in AusnahmelfäUenmin
,destens sechs Monate in Halft wa'ten. Die 
Au.snahmebest,immung ,gilt für 6.olche Fälle, 
in ·denen die Haint mit 'besonderen schweren 
Ikörperlichen .oder seelischen. !Leiden ver-

'!bunden w,ar. 

(2) Als OpJer ,der politJ]schen VerfoLgung sind 
Pers.onen ,anvusehett, ,die in ,der Zeit vom 
12. Februar 1934 bis zum 9. Mai i 9.45 ,aus 
poliltischen Gründen ,durch Maßna'hmen eines 
Gerichtes, einer Vel1W,alnulligJs-(']m besonideren 
einer St,aatspolizei-)lbehöl1de . .oder durch Ein
griffe der NSDA,P einschließlich ihrer Gliede
rungen in erheblichem tAusmaß·e zu 'Schaden ge
k.ommen 6ind. Al6 solche Schädigungen in er
h~blichem Ausmaße sind ,anzusehen: 

,a) ,der Verlust des Lebens; 

b) ,der 'Vertust der IFreiJheit durch mClhr ;]Jls 
dr·ei M.onate; 

c) ein Schaid.en ,a;n ·der· Gesundheit, der nach 
den für K.rieg~be,schädigte geltenden Be~ 
stimmungen die Zuerkennung der Ver
",.e:hrten.stufe 11 zur Folge hat; 

(3) nie ,Für,sorge des GeseDze6 er6treckt sich 
,auch ,auf die. Hinterbliebenen der' im Aas. (1), 
lit. oa bis c, und im Ahs. (2), Et. a, genannten 
Opfer. Als Hünter:bIiehene im Sinne' des GesetiZes . 
sDnd die Ehegatten, beziehung6weise Lebens
gelfährten; Kinder, Eltem 0Pfle'gedtern), eltern
.lose Geschw.i.ster, En~kel und Großeltern oanzu-· 
sehen, ,der,en ,Leibensunterhalt ,ganz gder zum 
überwiegenden 'Teile von dem Opfer bestritten. 
wurde oder welg,eneingetretener Bedü.rftigkeit im 
Zeitpunkte~' der AntragstelJung zuf.o:lge gesetz
lich,er oder moralischer Verpflichtung bestritten 
werden müßte. 

(4) Ampruchsberechtigt sind nur Personen, die 
.a) ,am 12. März 1938 ,die iösterreichische Burt

,ddbü.rgenschaift besaßen oder zu ,diesem 
Z~it'punkte in eine,r ,österreichischen Ge
meinde den An~pr.uch ,aulf Zusicherung ,der 
Aufnahme in den Heimatverbarid . einer 
österreichischen Gemeinde für den FaU der 
Verleihung der 'östellreichischen lBunldes
bürgerschalft hesaßen, oder den Anspl1Uch 
v.on solchenPers.onen ,alJleiten, wobei eine 
Austbül1gerung ,autf Grund ,der !Bestim
mungen des§ 10, hbs. (2), delS Bun'des~ 
gesetzes vom . 30. Juli 1925, B. G.IBI. 
Nr. 2,85, in der IFassung der Veror,dnung 
der Bundesregierun,g vöm 1,6.- August 1933, 
B. G. iBI. Nr. 369, nicht zu berücksichtigen 

-ist, und . 

h) im Zeitpunkte der Inanspruchnahme ,der 
Fürsorgemaßna'hmen oder !Begünstigungen 
,die österrei chis che Staatsibürgerscha:ft be
sitzen 'und ~hren .or'dentlichenWohnsitlz im 
Gebiet der Republik Österreich haben. 
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, (5) Bei Vorliegen' hesoruderer U mställde,' kann 
die Bundes.reg'ierung die N,achsicht von 'ekr Nac.h
weisung einer der in Iden A:b6. (1), (3) unld (4) 

. vorgesehenen Voraussetzungen erteilen. 

'Begünstig~ngen und Fursotgemaßnahmen.,· 

setzungen: des,:§, '1 uillidi ~die,Alr~n ,der!, er titten..en 
Schä.digungen de6" Opifers ,zu lbe6cheinigen und' ist 
vom Landeshauptmannzu fertigen. 

(2) DieGe Amtsbescheinigung vel'pfLi9ttet alle 
staatHch:err und öffentlichen Amter und SteHen, 
den sie vorwei.senden InJhaber bevorzugt vor 

§ 2. (1) IBis zu dem Zeitpunkte: 'in dem Idie : ,aHen ,anderen rP,arteien vorzulassen, seinjeweiI.s 
snaat~;finall'ZieJlen Bedingurigen eine 'endgültige, ' geste11te6Ansuchel1im '5~nne der lßestimmungen' 
dem Verdienste, beziehungsrw-eis,e den Leiden ,delI; dieses Gesetz'es in jeder Wei'se 'Wf)]ogdlen!dst 'zu 
in § 1 genann:ten 'Ojifer langemessene' Rege1'ung , föidetrn und begünGti,gt zu h~hapddn. 
zuJ,assen, we!1den",B~gün"'tigungen und Fürsorg{!~ (3) 'Die Nichtherachtun,g -dieser in, Alb..,. (2) fest
maßnahmen Igewa~!1~,~u~d zwar ,an: '"" ,gelegtenVe'rpf1icht:u11lg- !beinhaltet ein schweres 

:a) Be g ü n s t i g ru n gen an Qlle Anspruchs- piensovergehen und ist demgemäß zu ,ahnden. 

berechügten n~.~h,,§.l: . i;' (4) Wirdldem,Iliach§ 3 eingebflachten Antrage 
1. auf '~em' Gebiete der Renten- u~:q . zurfolge An6:pruchsherechrigung nach § '1, Albs. (2), 

Uruflall,:ensl~~erung {§.5); I' " st,attgegeben, 60 hat das Amt derLanlde.smgierüng 
? bei Gru~d~ng, Wle?eraufn0tung ,~der einen ,,0 p:f e r ,a u s w e i 6~' ,aus:zu6tel1en. Dieser 

Stutzu~g der wlftscha,fthchen [Existenz (~~); Opfera:us,weis hat Idem Inihaher aalS Zutreffen der 
. 3. bel Verg,ebung von Tabaikver6chJ'eJ~- Vorruu66etzunrg' ,de6 § 1, Abs. (2), :und ,die ,Arten 
gesc~~ten und ~ottokdlle1kture~ SOWI~ der erlittenen Schädirgunlgen des Opf.erszu'hesche.i
Geschälf:ssteHen~v,}passenlotte:le .(§ 7), nigen und ~6t vom iLaJnJdoohauptJffiannw feitliJgen. 

4. hel Verg,ebung und ZuweISung von. .,' 
Kl ' "t S' dl t LI d WolLnungen (5) Dle&er OplferauswelLS empfieMt ·den Inha:ber eIngar en, Je 'ers,e en,un n I . ' "ff l'ch'/{ d 
(§ 8); ~," den stla~thchen .und 0 ent 1 en nmtern un 

5 'B " t' ,,,L d G b' t de'r Stellen emer ,weitgeheniden lbevoIzug,ten Behand-. egunslguIligen aUJI en e le en I . 
Gelbührenpflicht '\l:tl~ ,q~rSteuerver,anllagung lung 6,emer Ansuchen. 

(§ 9). Begünstigung auf dem Gebiete der Unfall- und 
b) Für s 0 r gern a ßn Q h'm e n ,an An-

spruchsberechtigte nach § 1, A;hs. (1), 
lit. d und e, unld Abs. (3): 

1. Renten ZIUlr, Sich,erunlg 1dJe,r EXJistenz 
(§ 10); 

2. Heillfür150rge {§ 11). 

Anmeldung und Verfahren. 

§ 3. (1) IDer Antrag ,mf Anerkennung 'der An~ 
spruchs berechtigung ist vom Amsprqchswer1ber 
schriftlich !bei :der nach dem Wahn,sjtz,e_;d~ 
A'lltragsteUers örtlich zusränld~gen Bezirk~;rver
waltungsbehör!de einzubringen.' Der Antrng hat 
die V onaussetzungen 'llJach § 1 nachzuwe.i.sen und 
kann ,auch die Art der er.str-ebten Begünsrigunge~ 
oder FÜl1sorgemaßn,aJhlmen bei-rilha:lten. 

(2) Die Bez1'nIDs1v,erwaltull!g,sbeihörxLe hat {,estzu
&t-ellen, ob die Vonaussetzua.gen de.s §. L,zu-o 
t,reffen, und hie1'lüiber ,dem Amte IdeT La:n;des
regierung zu ,berichten, das mit ,Bescheid :über 
den Antmg erIkennt: ' ~ 

(:\) ,Gegen einen .ablehnenden Bescheid. ,de.s 
Amte" der Lall!desr~gierung6teht die Be~ulfung 
an das Bundesministerl'um ',f,ur sozi,aIe Ver
wla,ltung offen. 

Amtsbescheinigung .qp4 Opfex:a~sw.eis., 

'§ 4. (1) Wird, Idem nach§ 3 eingebrachten 
Antr,age zufolge AnsprucnSlberechtigung nach §, f; 

. :A:bs. (1) 9'der (3),6tattigegeben, so hat dai> Amt 
dei' Landesiegierung eine "A m t s :b e s ehe i n i
gun g" auszustellen. Diese Amt.sheschei:fiii,gung 
hat dem Idhalber das Zutreffen der VOl'laus-

Rentenversicherung. 

§5. Den Opfern u11ld ,deren Hinterbliehenen 
werden besondere Begünstigungen Quf ,dem Ge~ 
,biete delr Un!f,a:ll-, und Rentenversicherung nach 
Maßg;abe der einschlägigen Sozi,al'Ver6icherungs-
vorschriften, ,gewährt. ' ' 

Begünstigungen bei Gründung, Wiederaufrichtung . 
'und s-t:Üi:zung der wirtschaftlichen Existenz. 

§ 6. ,(1) Behörden und Amter de.s ~n;liates, der 
. Länder, lBezirke unld· Gemeinden sowie öffent
lich-rechtJiche Wirt.scha:fts-Körperscha,ften und 
deren Betriebe halben GesuchSiWerher mit einer 
A~ts!he"che:inig1U~g odetr einem Opferausweis 
n~ch §, 4 bei Grüntdung, Wiederaufrichtung und 
Stiützung ihrer wirtschaiftLichen Existenz ~m 
Rraih;men der bezüglichen Vo.rschrilften in weite.st
gehendem Maße zu ,förder1J, und !begünstigt zu 
behandeln. 

(2) LOen IM'lIbmn einer AmtSbescheinigulllg oder 
'eines Opfer.:rusweWses n<ach § 4 sind ~m !beson
deren' zu' gewähren: 

1. Gewerbeber,echtigungen, deren Erteilung die 
Bunde.sregierung ,dUlt'ch Ve-roronrung an den NQch
weis der tAmtslbescheiniglung oder ein.e.s Opfer
lausweises nach § 4 de.s Ges,etzesbill!det. 

2. B.eiiBewe:rhUlO!gen um Gewerlbeberechnigull!gen 
die tglesetzHch vOllge!>elhenelJl Nach6imten 
von Bewer1bung6v~laU6LS:etzutlJgen, wenn keine 

• zwingenden ge6e'tzlichen Bestimmungen oder ein 
allgemeines, öffentliches Interesse <lie.s ,aus

. schließen. Sei solchen Bewertbern ist die für die 
Dispensertei.1ung erforderliche per.sön[iche Rück-
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6idt~:wü;l"digkeit~: jedenJfalls geg~b~h::.lDa$ Hinder
nis 'eineIS mangdndeucLok.albedades· ist· bei 
solchen Bewerbern nur dann gegeben, wenn im 
gleichen Stadthezirke. oder in ,der gleichen Ge
meinde ein Inha/ber einer . AmtSbescheinigung 
nach § 4 eine' gleiche o:der ähnliche Gewerlbebe-

,tr,echügtmg bereits ausülbt. 
3. :Bei Vergebung staatEcher oder anderer 

öffentEcher Aulfträge oder enl1geltlicher Zuteilun
gen, Vermietungen oder Verpachtungen und 
,anderer Berechtigungen gegen Entgelt der Vor
ftaJng ~egenü'ber :aUeri ,an'deren Bewe.r!>eril;·'-

4. B'ei der BeseozUing frei,er Posoon aner Dje:n:st
posten und Verwenrdungt'igruppen des. Bundes, 
der Lände,r, der Bezirke, der Gemeinden und 
der öffentlich-rechtlicheniKörpersch'aiften bei Er
füHung -der erforderlichen Vomusset'zungen der 
Vorr,ang vor ,aillen .anderen Bewerbern. Die ,dwrch 
Gesetz oder. -besondere Vorschdften vorgesehene 
Nachsicht von Bewer:bung5voraussetzungen ist 
solchen Bewel1bern gru~ldsätrz1ich zu . erteilen. 

5.B:ei . der Zuweisung -an private Dienst'geher 
durch IdaJS Anbeit;s:amtdie hevorZlU'gte Vertrui:tt
lang, i!1JSb.esonldere aUlf jbess,er entlohnte Ar'he:its
plätze. 

6. Der Bund, die Läna-er (Stadt Wien), die Be
zirlke, die Gemein·den und die öffentlich-lrecht
lichen Körperschalften sind verpflichtet, auf 
50 Dienstnehmer, aLle ii:brigen Diensogebet anE 
100 Dienstnehmer mindestens je einen Inhaber 
einer Amtsbescheinbgung o'der einetS Opfer,aus
weises n.adl § 4 des 'Gesetzes zu beschäftigen. 

7. 'Wenn ein Angestellter od~r Arbeit.er inder 
Zeit vom 12. lFebmar 1934 his zum 9. Mai 1945 
wegen seiner pdlitischen Ges.innung- ooel' angeb
lidle'r oOder tlatsächlicher Betätigung f.ür eine 
aulfgelöste P.arte~i, .au5g,enoOmmen für ,die NS:DAtP 
oOder den Heimau.chut'z (Richtung Kammerhbf~elr) 
oder gegen die tIlIatioOnalsoziaIisti.sche Gewa-1t'herr
Sch'aift i'n gerichtilimer oder polizeilicher Halft 
war, 500 .ist rhm diese', Haftzeit im Dienste des 
Bundes, eines !Landes, ,einer Gemeinde oder einer 
öffentlich-redJtJi~en i}(1örperlSmaft im doppelten 
A'usmaße anZIUrech~len.· lBei [der lBemessullig des 
RuhegenUlSses hat eine demrtig,e Anrechnung zu 
unterbldben, wenn nach !besonderen Vor
schriiften eine höhere Amechnung VoOn' D'ienst
jahren wegen einer ,durch ,diese Ha:ft verursadlte-n 
Dienstunifäihigkeit oOder weg,en ,des ,durch die 
Haft verursachten Todes el1folgt. 

8. Bei Angest.eIhen oder Arbeitern des in § 1, 
A'b6. 1(1), lit. d ullid e und Ahs. «2), Et. ~oa, bund c, 
,angeführten Personenlkreises, die Zlur Zeit ihrer 
MaßregelunJg im öffendimen nienISte . gestaniden 
waren,und die vor -Erreidlung der festgesetzten 
A.Itelrsgrenze in ·e.inen neugebi1>deten Person,al
st,and ülbe,rnommen we-rden, erhöht, sich die fest~ 
gesetzte Ali.er6'grenze für jedes J.ahr, ·das sie dem 
Dienste fern waren,', um ein' Jahr his zum 70. 
Lelben.sjta'hr als Höch.stgre-nze. 

3 

Begünstigungen bei Vergebung' von' Geschäfts
stellen der KlassenloOtterie, LottoOkoUekturen und 

l' abakverschleißgeschäften. 

§ 7. (1) !Bei der Vergebung von GeschäftssteLlen 
·derK,Lassenilotterie,von LouoIkollekturen un·d 
von T,a'baikversch'leißgeschiilften sind . die Inha:ber 
~iner AmtS'besm.einigung nach- § 4 .als besonders 
'bevorzugte IBewet-:ber zu behandeln. 

. (2)1P,~~S1e ,oevorz:u:gte !8~w,e:nbulfig h~tsich .bei 
der Verge'bung v:on Ge.s~häifts6tel1en der Klassen
lottel"ie und von Lottokollekturen derart aus-

· zuwirken, daß zumindest 50 vom Hundert, bei 
der Vergeibun:g von Tahakhauptvet.lägen 100 
:v()m Hi.\nldert, bei der V~rgebu11Jg von anderen 
Tabakverschle.ißgeschäiften 25 vorp Hunde,rtder 
jeweils fre.i·wel'den1den Gesm'älfte .an Bewerber mÜ 
e!.n~,1\1mtsbescheinigung; nach § .4 zu vergeben 
smld: _ . 

Begünstigungen bei Vergebung und' Zuweisung 
von Wohnungen, Siedlerst,ellen. und Kleingärten. 

§ 8. (1) In ,allen Vorsch'riften und Verfahren, 
betreffen:d Verg,ebung und Zuweisung von 
Wohnungen, Si~cJller6tel'len und Kleingärten, und 
bei der Han,dha!bung . solcher Vor.schriften sind 
Bewetiber mit ei,n,e.r AmubelScheinigung oder 
einem Opferausweis nach § 4 bevorzugt zu be-
han1deln. . ... ; 

(2) Dilese bevol'ZIUgte BehallldJru,l1g hat sich bei 
der Vergebung von Wohnungen derart aUSZU

w'irken, daß insolangeein Wohnungsbedad eines 
Iiniha;hers einer Amt:sibesme.inl~gU'llig OIder eines 
Opf.emusweises n;ach § 4 ,auf andere Weise nimt 

: befriedigt werden '~antI1, zu seinen Gunsten die 
Bestimmungen ,des § 19, Albs. {1), J'it. n, des 
Gesetz,es vom , B. G. BI. iNr. 25/1947 

· ine Alliwendu:n:g zu 'btringen sind. 
(3) Kleingärten und Siedlerstellen, . die Eigen ~ 

turn Jes Staates, eines Landes, ei!ner Gemeinde 
.od.er einer öffentilich-remtl:ichen· Körp,erschaft 
! oder' einer von ihnen. verwalteten Einrichtun3" 
oder Unterne;hmun~ sind,.·s·ind vorzugsweise an 
Bewerber mit einer Amtshescheinigung odl;l' 

,e.inem Qpferausweis. zu vergeben. 

· Begünstigurt'gen auf den Gebieten der .Steue,
veranlaguQg und der Gebührenpflicht. 

§ 9. Inwieweit' den . Inhahern von: Amt<;
bescheinigrungen und Opferauswei!scn . nam . § 4 
des' Gesetws B{lg,ÜJ!1J~oigun;gen ~,·hci de,r )~euer~ 

veranlagung und bei. der Gebührenlbemessung 
gewährt wel1den, Wil"d durch ,dieSteaer- und 

:Gelbü'hrenvors,chriften . geregelt·. 

Zuerkennung von ~ Renten·,;zur Sicherung des 
Leben~unterhaltes. 

. § 10 (1) Renten werden nur an Inlhaiber einer 
Ariitsbesclleinig.ung oder eines'; Opfer'amweis,es 
naCh § 4 [süferne ihre Anspruchsibe-i,echt:,gung 
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auf der Voraus'setzung des § 1, Abs. (1),lit. d, . begangenhatnderen . Strafifo!'gen ,im .Zeitpunkte 
oder der Voraussetzung des § f, ~Ah~;, (3), be- a~'r Anspruch~~ellburug,'n;i-:cht getilgt, od'er wenn' 
rüht], und zwar nur aUlf die Dauer und in derri seinVerha1t.en in Wort und Tat mit den Gedan
AmSIIlaße gewährt, als ,di<ese nicht in der Lage ken unld Zi,elen .. eines :freien, demokratischen 
sind{ ihren LeIhensrunterhalt' in ausreichendem öster,r,eich,in W~der;~prul;,h st,elbt. 
Maße zu 'bestreiten. Die nä'her,en Bestimmung,en I (2) Eine bereits zuerkannte IAnspl1uchsherechti-

'über das Ausmaß der Renten und die bei. der gung wil1d bei Eintreten von in Abs. (1) erwähn
Rent:en'Zuerken~ung i,n Rücksicht zu 'Zielhende~ ten Umständen ,verwirkt und di,e ,ausgestellte 
Umständewlerden durch' Richtlinien festgesetzt, Amushescheinigung odler Idler ,au,~g,estellue Opf,er
die das Bundesministerium für sozi'ale Verwa.J- ausweis ein-gezogen unclfür ungültig erklärt. 
tung im Einvern<ehmen mit dem Bundesm:lni- (3) Die V~rwirkung wird durch Beschluß ein'er 
sterium für Finanzen erläßt. von der Bundesregierung einges,etzten Kommis-

(2) Ülher die Zuerkenni.mg der, Renten ent- sion beim Bundesministerium für soziale Ver
scheidet eine Kommission, die in jedem Bundes- ,waltulI1g festtge\\1tellr, lbelZieJlUn~wcis,e' ,au~,e
lande heim Amt der Landesregierung g.ebildet sprochen, die mit ,der Beratung des Bundesmini .. 
w,:ird. Diese Kommission hesteht aus je zwei steriums für soziale Vel'waltung bei ,der Durch
Vertretern der LaIlld<esregierung und der Finanz- führung und überwachung der Durchfülhrung 
landesdirektion sowi<e aus vier Vertreter,n des' des Gesetz-es und seiner Durthführungsbesti'm
österreichischen Bun~desverbandes ,der politisch mungen betralut 1st (Op'ferfürs.orgekommissiQln). 
verf.olgten Anti.faschisten. Die Mitgli,eder 'der (4) Dieser Kommis,sion g.ehör,en an: 
Kommis'sinn werden auf Vorschlag des Bundes- a)zwe~, Vertreter des BII,m'desministeriums für 
ministeriums für sozi'ale Verwa1tung' von der 'sozi,ale Verwaltung, I 
Bundesregierung besteHt. :b) zwei Vertreter ,des Bundesministeriums für 

Heilfürsorge. 

§ 11. Den In'halbern einer Amtslbescheinigung 
nach § 4, die nicht auf Gl1unld eigen,er Erwel1bs'-' 
tätigkeit einer g,esetzlichen Krankenversicherungs
pflicht unterliegen oderfr,eirwi'Hilg krankenver~ 
sichert sind, haben die Ge!bietskrankerrkassen in 
ErkrankungsfäHen alle satzungsmäßigen Leistun
g,en zu gewähren. 

(2) Alle Itr,ankenkassen haiben den Iniha!bern 
einer Amtsbescheiriigung nach § '4 die satzungs
mäßiig V10rgesehenen Höchstleistungen 'Zu ge-' 
währen, 'doch hat :eine Auszahlung von Kranken
und Halusgeld an Hinterbliebene n'ach § 1, 
Abs. (3), sowie. an PersoJ1JenZu unterMeiben, 
die eine Rente nach § 10 des Gesetzes in voUem 
Ausmaße beziehen. 

(3) In berücksicht,igimgswürd:igen Fällen ikann 
Fami.Jienfngehärigen des Opfers' F,amilienhil.fe 
und freiwillig bankenversicherten Opfern das 
Kranken- und ,HausgeJ.d gewährt wend,en. ' 

(4) Die näheren Bestimmungen erlä-ßt das Bun
desminl,ster,ium für soziale Verwaltung. 

FHllianz.en, 
c) vier Vertreter des 

poEtisch Verfolgten. 
Bundeslvel1bandes der 

§ 13. üaslBundesministerlum 'f'ijr sozial~ V.er
waltung kann sich bei Gewä'hrung .von Fürsorge
rnaßnahmen und Begünstigungen der Mit1hilfe 
des Bundesverbandes der politisch Verfolgten 
urrd der von ihr anerkannten Sel'bstlhilfe-E:mich~ 
tun gen der polit:sch Verfolgten bedienen. . 

§ 14. (1) Das Gesetz vom 17. }~li 1945, 
St. G. BI. Nr. 90, un'd seine Durchführungs.ver
ordnung vom 31. Oktdber 1945, B. G. n:. 
Nr. 34/46, und .die Erllässe des Bundesministeri
ums ,für soz'ial,e Verwaltung vom 11. März 19461 
Z. IV-8840, und vom 16. August '1946, 
Z.26847/0F, tDeten mit odem T,age ,des W:iri1\:sam-
keitsbeginnes dieses. ,c'esetzes außer Kr.alft. . . 

(2) Anhälligige Verfaihren sind nach den Be- . 
st~mrriungen . dieses Ge!set'zes 'zu erledigen. D:e 
Bescheide nachdem Gesetze vom 17. Juli 1945, 
St:G. BI. Nr. 90, s'ind' nach den Bestimmun
gen :dieses 'Gesetzes und seiner Durchführungs
hes,t.immul1lgen 'von lAmm 'wegen 'zu ülherpriüf.en 

Verwirkung der Anspruchsberechtigung. und erforderlichenfalls neu zu besche,i,den. 
§ 12. (1) Die Alusstd1ung einer Amtsbeschein,i- (3) Mit der VolLzi<Jhung djes.es Bund~sge,etzes 

gung oder eines Opferausweis,es ihat trotz Er- ist das iBundesmini's't'eriulffi :für ,&o:z.]larre Verw,ailt'uJilog 
fütHung der.in § 1 'bezeichneten Vora'ussetzungen im iEinrv,erneihmen mit dem iB'undeISJminilSt,e;fliüm 
zu unter.bleiben, wenn der .Ansprud'l~ber,echtigte --für Finanzen. und den 'beteiligten Bundes'Z,entra~,en 
e\n Ver:brechen ader eine Re:lhe von Vergehen j hetuut. 

403 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 23

www.parlament.gv.at



" 

\ 

5 

Erläuternde Bemerkungen. 

, Das 1. Opferfü~50rgegesetz wurde von der Pro" 
visorischen Bunde~regierun'g mit 17. Juli 1945 
verabschiledet und im St:'aatsges.et,zblatt Nr. 90' 
v·erlautl;>art. 

. lru diesem Gesetz wurde zufolge § 10, Ab. (2), 
eme KOlmmissi.on, bestehend aus Vertr.etel1n der 
Staatsämrer für sozial,e Verwaoltumg und Finan
zen u.nd Vertretern .der Org.anis,ationen ,der 
Opfer des Kamp'fes für ein freies demokratisches 
O ' st·err·eich vorges.elhen. 

Zufolge' § 6 der Veror~Uiungdes' StaatsattTltes 
für sozi'ale Verwaltung vom 31: Oktoher'1945, 
verlautJbart mit Bundesogeset~blatt Nr. 34 .ex 

.1946,wurden die Vertreter der Organis,ationen 
der Op.fer des Kampfes um ein ifreies, ,demokratir' 
~ches tlsrerreich im Wege der zugelassenen polliti
schein Parteien berwfen. Diese Kommission, die 
~achden ~esetz1ichen Bestimmung~n ursp:üng
hch nur mIt der 'Entschei,dung über ·die Zuerken
nung von Renten zu befassen ·war würde über 
Antrag des Bundesmiinisteriums fü; so!zia'le Ver
waltung 1zufol,g.e Minis terratsbeschluss es, mit den. 
Aufgalben der ßeratung des Bundesministeriums 
für soziale Vel1waltung bei. der Durchführung 
des Opferfürsorgegesetzes sowi.e mit .der ülber
wachung di.eser Durchführung betraut. 

In der Folge wurde diese Kommiss:ion mit d,er 
Stellungnahme zu den Rekursamr,ägen, betr·effend 
die Zuerlkennung der Anspruchs:berechtigung nach 
dem O,piferfürsor.gegesetz unld anläßlich .der Zu
erlkennung !der Renten auch mit' der überprü
fung der einzelne.n Ansprn,ichsanerkennung.en be
faßt. , 

Um auch den rassisch Vedolgten ei'ne Ver
Hetung in dieser Kommission zu ermöglkhen, 
wurde über !Beschluß der Kommission auch ein 
Vertret·er ·d'er rassisch. Verfolgten im Verband 
der politisch Verfolgten den Sitzung.en .der Kom-

,mission jeweills als beraten·des Mitglied zug.eJZogen. 

Das Bundesminist.erium für soziale Verwaltung 
konnte so in allwöchentlichen Sitzungen dies.er 
Kommission die Durchführun,gdes Opferfür
sorgegesetz.es entsprechend ausgestailt,en und nach 
d,eu Eriahrung.en eines Jahres Dur.chführung, he
zli.ehungslwe;se Hmdhalbung des- Opferfürsorge
gesetzes die notwendigen, für den Staat und 
unsere WittschaJft tragbaren Ah.derung.en und 
Ergänzungen des Ges,etzes vorberaten. ' 

Das Ergelbnisdieser .ei'iljähr~gen Arbeit des 
Bundesministeriums für soziale Ver~altung und 
qer Kommiss:ion nach § 10 OFG. ·ist in der zu
lieg,enden Gesetzesvorlage niedergelegt. 

Das Opferfürsorg·egesetz ,des J am,res 1945 salh 
die Eefürsor.gung und Begünstigung jener P.er
sonen vor, welche ein Opf,er .des Kampfes um' 
ein frei,es, demokratis.ches. Osterrdch' geworden 
waren oder als Hilnterlbbebene solcher Opfer an
zus.ehen sind. Die Gesetze~vor1a.ge erweitert den 
Kreis der zu Befürsorgenden .und zu' Begünstigen
wen auf jene Person·en, welche ein Opfer ,der 
politischen Verifolgung geworden sind. Di,!O Er
falhrung hat gez.eigt, daß in sehr vie~en Fällen 
nicht feststeHbar ist, ob -die Opfer der politisch'en 
Verfolgung Opf.er eines ~küven Einsat·zes od·er 
nur passi've .opfer .der politischen Verfolgung 
waren. Der Na.chweis eines aktiven Eimatzes für 
ein freies, -demokmtisch·es österreich ist, wie b'e
reitsim.1. Durchfü,hrun,gs.erlaß 'zum Opferfür
sorgegesetz ausgeführt worden war, oft äußerst 
schwer zuer:bringen gewes·en, wälhrend der Nach
weis einer Schädigung aus der politischen Ver
folg.ung ,heraus zwmeist einwandfrei erbracht wer
den konn,t.e. Außerdem waren g.ewisse Tatb.e
stände, welche zu den V.emrteilung·en u,ndpoliti
sehen V,rfolgungen führten, .nicht immer ein
wandfrei als alktiver Einsatz im Kampfe für ein 
freies,demoikratisches, 'Österreich zu w.ert,en. Dar
unter fallen insbeson,dere die Tanbestände der 
Fahnenflucht, Wehrkra'ftzers.etzunlg, Arheitssabo
ta'ge, Verurteilung nach odem Heimtückegesetz 
usw. 

AUe diese Tadbestände Ihaben aber zweif.,l1os, 
wenn sie auch k.einenNachwe·is eines akti:ven, 
po'litischen 'Einsatze~ .darste1hen, mit dazu be:ge
tragen, das Dritte Reich zu sch'Wächenund den 
Widersta.n,d gegen s·eine Schr·eckensherrschalft zu 
stä,r'ken. ' 

Es ,i,st daher im 'La:ulfe .dieser einjährigen Durch
'führungsaJ:1be,it'ßer Gedanke immer mehr in .den 
Vordergrund g·etr·eten, man müs,se einerseits .die 
Kärrnpfe~ür ein fre'ies, demokratisches tlster
reich., die .oIbihres, aktiven Einsatzes IZU ScHaden 
gekommen seien, s,ichtbar durch Zu.erkennung der 
Amtsbes.cheinigung nach '§ 4 OFG. heraus.stel1en 
und andererseits alle anderen Opfer der 'politi
s~hen V.erf.olgung, die auch als passi.ve Opfer ,ihr 
Schelrflein zur Be'~reiung tlsterreichs !beigetragen 
haben, durch ei'nen' Opferausweis enrsprechend 
zu kennz·ei,chnen und zu begünstigen: 
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Demzulfolg:e~ie'ht d~rE.I1twur:fgegeniiber ,dem , ' 7. Imf 3 'Werden Idi.e ,ah,en und :neuen Bestim
':der:zeit il} Y-dtl+p.g stelhe~de)1, Opfenfüt;s'ÜrgegesetJZ~uugen heZljiglichAnmeldu~g und V ~rfahrenzu-
nachsteiheuid,e Ari(krungell, :bezlehungS'Weise. Er.' 'sammel~iefaßt, 'w:äJ;Ill'iel)!d" ','" ",: " 
gän:zllng~,n,.yor::' '.' ' 8. ~n § 4 dllie noeuen:Aruen ,der 13,e~me:iru~g~ngen 

1. Die EillJfüglung einer Bestimmungim§ 1, übe:r di,e, A11spruchsber,echti;gu'ngJen 'hehandelt 
,Abs. (1), der zufolge das Opfer ,in ,der Zait vom w,erdien. 
,lf· Febr'uar 1934 bis 9, Mai, 19,45, gei9racb.t sein: D~~ ,Entrwurf silehtn~benderi 'hisiheri,genAmts-
n1Uß; weiters, " , , bescheinigung~n, denen in Albs., ,(2) und (3) des 

2 '. A'bs /,2) dI' A f h P , § 4 hes,on, ,de;~e" g' ,eserzl-i"che,' Kraf, t zukomm,t, in . In .n. • , ',' lif U na me von ersonen, .1 

di,e ,in ,der unter :,Purukt r, genannten Zeit aus Albs., (4) einen neuen Opferausweis vor.: ' 
politischen Gründen eine erheb li ebe Schäd:i~ Die Amtsbes~~IIJ~gu~g,j,st J1Ju:nme!hr mch den 
gung -', wenn auch .. als passrves Opfer Idieser Hestimmungen des § 4 als Ausweis für diif Opfer 
Zeit -'- erlitten,!halben. ellleS a,ktiv,enEi!tl15'atzes 'Vorgesehen", während der 

3: In Abs.'{3') wird die Hinterbli.ebenenfür-, neU eingefü,hpte Opferlauswe1sfür,dILeOpfer ohne 
sor.geau~'ch a.uf Hintel,1blie1b~neriach. p'as.siven a:kt,iv,en iE~!ll~:atz, ,somit für .pasSitv,e Opfer di,eser 

. Opfern '[Abs. ,(2)] erstreckt. Die Voraussetzung~ Zeitvorg,esehen ist. . 
daß der Lebensunterhalt de.r anspruchswenbenden 9. Die BestJitn:mlumgen bezUgllich der Begünsui
Hinterbliebenen IZU Lebzeiten des Opfers gallJZ giUngetl . bei Gnüridl!Jug, W,ieder,aufnichtung und 
oder zum überwiegenden Tei,le von demseliben Stütz'Ul1Jg der W'~l1tls.chaftJ.ichen iExü'stenz ,sind im, 

. hestritten wurde, wird dahingehend erweitert, § 6 ausJÜlhr.Ji ch er und weit,gehender als nach den 
daß diese tAnspruchsherechügung ~uch dann zu- bi9herJgen lBel9tllimmung:en Ibehandelt. , 
erkannt WLl'd" wenn der Lebensunt,erhalt dier 
Hinter!hLiebenen wegen eingetretener -Bedürft,ig_ 10.'-In § 7 Ust ,d~e hereits in § 2,aufgenommerue 
keit im Zeitpünlkte der AntragsteIlung zuifologe Ver.gebung von Geschä:ftss~e;Hen der Khssen
gesetzlicher oder moralischer Verpflichtung he- lotteri,e und LottokoLlektul'en unter di.e BegÜ!tl'sti
strit:ten werden müßte. gungen di,es,es Getsetzes aufg,enomrnen und .im 

nie inder Gesetzesprax,is ungewohnte EiiIl'be- Abs. {2) .rilUiIliIn~r 'auch ein Schlüssre! 'für rdie Ver
zi,ehung moral,ischer Verpflichtung ist aus. dem gebu,ng solcher 1Stellen an An~pruchswerber nach 
Gl1unde el1folgt, weil die An'erkep.nung von Für- dem Opferfürsorgegesetz entJhaltel1. 
s.org,eansprüchen von Lebensgefährten und Pflege- ! 1. ~In § 8 L'ilind Ausf,ührung'sbestl~rnmungen für 
eltern bisher in keinem Gesetze verankert ist: die begünst:igte Vergebung von Wohnungen, 

4. In Albs. (4) wl,rd die Anlspruchs1berechtii'gung Si,edlersteUen und KIeingärt,enals neue iBescim
auch dann zuerlkannt, wenn das Opfer am mung besonders krvorzuheqe.n. 
12. Mär,z 1938 'zwar n:~cht die ,österreichische rsun- 12. Der§ 9 ~nthäh den Hrnw,els aluf die Be
deshül'gerschaft hesessen hat, aber zu diesem Zeit- stimm'llillg,en hezüg,Lich der SoouervemnLa,gung und 
punikte in einerösterreichischen Gemeinde be- deI," Geb-uhr,enpflicht. ' 
rechtigterweise Anspruch auf di,e Zus,icherung der 13. I,~ § 10 w,e~d,en' ,.l':,e u,eS1J;~~Ulrug"lPn 'u"b,er 
Au!fnalhme in den Hei:matverhand dieser Ge- m <' uw LU hl<hlH ,--

die Zuerkennung von Rennen .durch dilf AuJn'ahme 
meinde für den Fal'l der Verleilhungder öster- neuer GnJlppen von R,entell1-Anspmchswer:bern er~ 
peichischen Thundeslbürger~chaft hätte erhetben wcitert. 

' können. 
In ,Abs. (2) 'Wlirid die rKompet,enz für -die Zu-

5. Um in besoridel1S gelaJg,eruen iFällen, in wel- erk'ellnu~g der R,en:ten' vom .ßI'llill,desmicriii>1le:r:i'llm 
chen Inicht alle Vora:ussetilUl11lgen der Abs. (1) für soziale ~erw;alltung ZIU' den Ämtern der 
bis (4) des § 1 volliruhaltlich zutreffen, di,e An- Lanoospegier:u.nJgen v.erlag~rt. . . 
spruchsberechoigu:n.g_ ,d)ann zuer~ennen zu können, 

Die Bestellung dieSler Komlll~ssion erfolgt wenn deren Abwe:llsung >als enne a,bsolute Härte 
d . ' -1-L weiters dur,ch düe iBundesr-egierung. ,es Gesetz,es III der Off,endiumeit er.schei'nen 
würde, wurde Ütn ,Abs. (5)di,e LBescimnmng ge- 14. Der ,§ 11 enohä.!t eingehendere Bestimmun
twffen, ,daß in oolchen ,Fäillendie BUlldesrc,glierurug gen i.iJber die Gew,ährung ,der Begünstigungen der 
die Nachsicht VOn ,der Na.chweioong einer dieser HeiHürsorge.· , 

VOf'a\lSSletzu!1Jgen erueiJen kann. 15. In§ 12 werden die iBescitnll1Jl]llgen über die 
6: Ln § 2 we!rden die Thegünsci:gungen und Für- Verwünkung der AnspruchsherechtJilgung neu 

sorgemaßn'ahmen' übersichtlich neu zus,amme,lge- gefaßt. 
faßt und übersichtlüch aufgegliedert. ,Der Abs. (3)' ,Slieht die Einsetzung ciner Opfer-

Ull!ter den :BeglÜnstlrgungen scheinen neu au:f: fürsorgekommns,siOin beim BUllooSmJiIÜsoemum für 
dle ~el:1gebull1igen von Lottolwllekt'uJI1en und Ge- sozüale Ve1"waltUiIJlg, ,die, mit !d.erBemtung des 
smäft,gstelten ,der iKlLassenlottifne und iBegünstJi- Bundes:ministeriums bei .,der DurchflÜ,hrung des 
gun~enauf ,den GebJieten der Gebiilhrenpflkht Gesetzes u!Il!d Semer nu~chführungsbestlmmung,en 
und Steuerveranla,gung'. betraut ~st, vor. . . 
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16. Im §. 13 ,~st ge&e'tztidt die M:iuhilfedes 
Bundesver;ba..ndes der po1itti~Ch Vel1fOllgten und von 
der Re!g,i'eJrung SOllst a..nerka.t1Jllnein 5.elbsthilfe-Ein
r~Chtung der' po,liti~ch Vel"to1gten Ibei der Gewäh
rung von Für&orgemaßn,ahmenund iBe&ü:nst.i~ 
gungen . vOtf'g~en. 

. . 

17 ~ Der § 14erithäk die SChlußbestlimhlung deS 
. Gesetzes, denen ,ZlUfoLge ,das. GeSetz vom 
17. JuE 1945, 'St.iG. BL Nr. 90, und seine Durt:h
führuTiigtSverol1duU)1g und DurchfiihrungtSerlässe 

, mit dem Tage '00 iEnkrafttretens ,des llJOOen1 Ge
setzes· außer Kr.aft tlreten, werters ,die Hestimmung, 
daß anhängige V ei1fa;h~e.n nach dßn iBtelSuimmull1gen 
des neuen Gesetzes zu erLedigen ISIind und ,die' auf 
Gruntddes alten Geset,zes ergang,enen- Bescheide 
von Amts wegen .zu überprüfen. un,d gegebenen
faHs neu zu entscheiden sind. 

c 

-. 

'7 

Das iB~nd;esmiIntisnenium ·:tür soitia1e Verwal~un,g 
.hat d,er Gesetzesvorlage auChd.en Entwurf eines 
Kommel1Jtars ,zum ,neuen Gesetz:; ,der Id~e A~le
gun:g und DurchJHih.mngsbestimmrul1Jgen . entihält, 
a..ngesChlosse:n. 

nieser Kommeintar Is()ll nicht nur .den;amdidien 
Stellen heider Beuroeilung ,des übermittelten 
Gesetzentwurfes und ihre Stellungnahme ~uden . 
ei.nzelnen Best:immrungen e111eichtern, ersaH auch 
heli der IB-era·tung des Gesetzen.twurfes im Par-' 
lamente .aLs' eine Engänz't1lng-der Erläuterun.,<>en 
,dienen und naCh In:krafttli1eten ,des ne11en Gesetzes 
als e11St,er Dur,Chf,iiih"rutrugool'la:ß zum Opfel1f.ürsoFge
~tz (1. OFIE.) ul1Jd atls ,a,uthenuisChe Inter.
prevatÜon des Gesetzes verlautbart werden .. 
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EntwQrfeines Kommentars und der Durchführungsbestim--
" " mungen zum Opferfürsorgegesetz. ' , 

(1. Durchfü~rungserlaß -" 1. OFE). 

AbschnittI. 
Anspruchsberechtigter Personenkreis. 

(1) Das' Gesetz\ umschrei,bt im § 1 den Pe;-
sonenkreis der nach den BestimmunO'en des Ge-, b, 

,etzes Ansptmchsberechügten und 'unterscheidet 
hiebei zwischen Opfern des Kampfes um ein 
fre.ies, demokratisches österreich' [Abs. {l )], 
das sind die Opferd.es aktiven, politischen Ein
satzes, soferne sie ein hestimmtes Ausmaß ari 
~chädigung cl1fahren ihaben, und Opfem poli
wcher Verfolgung überha'upt (Abs. (2)]. In den 
Personenkreis dieser 'l·erzteren Opfer fallen vor 
allem jene Personen, die ke.inen politischen Ein
satz (Aktivismus) oder keine Schädigung in 
voHem Ausmaße, wie sie der Ahs. (i) vorschreibt, 
aufzuweisen vermögen. 

(2) Als Opfer des Kampfes um ein freies, 
demok,ratisches Österreich sind Personen anzu
sehen, die um ein unabhängiges, demokratD
sches und seiner geschichtlichen Aufgabe be
wußtes österreich, insIbesondere gegen Ide·en 
und Ziele des Nationalsozialismus mit der 
Waffe in eLer Hand gekämpft oder sich rück
haltlos in W'Ort oder Tat eingesetzt haben und 
hiefür in der Zeit vom 12. Felbruar 1934' bis 
zum 9. Mii 1945 in erheblichem Maße zu 
Schaden gekommen sin1d. 

(3) Wenngleich Gesetz und Verordnung den 
'Kreis der Anspruchsberechtigten sehr genau, ab
grenzen, so wird die Festst.ellung eLe'r Anspruchs
berechtigung in njcht wenigen FäHen ',aJuf erhC'b
liche SchlWierigkeiten stoßen. Diese ,Schwierig
keiten haben vor allem darin iihren Grund daß 
di,e Volksgerichte ~hre Urteile in der Ver'haThd-

, lung wohl nllündlich verkündet,en und beO'rün-, ,. b 

deten, daß a~ber eine Urteils ausfertigung weder 
dem VerurteIlten noch des,s·en Rechtsanwalt zu
geSteHt und am Schlusse der Ver'handlung dem 
Verurteilten, beziehun:gsweis.e dess.en Rechtsan
walt die An'klageschdft wieder abg:enommen 
wur'de. Bei J ustifizierungen ist ,es vorgekommen 
daß dem im Proz.eß Mitbeteiligten die schrift~ 
liche Verpflichtung abgenommen wurde, einen 
Justifizierten nur als in der Ha'ft Verstorbenen 
,zu hezeichnen. Die Gestapo stellte keinerl·ei 

Hafthestätigung.en aus und zog Schutzhaftbe
fehle und Entlassungsscheine aus An'ha'ltelagern 
(KZ) bei der Mel.dung des Entlassenen eia. Amt
liche Haftausweise, Entlassungsdo1kumente oder 
Urteils ausfertigungen können somit in sehr 
vielen ,FäHen n~cht e!1bracht we!1den. Inlgleicher 
Weise kann auch die tatsächliche illegale Betäti
gung, inslbesondere in einer Wid,e;stands- oder 
Panisanenbewegung, dokumentari~ch nur selten 
nachgewiesen werden. ' 

(4) Da .die ErbringUl';'g von Unterlagen, i 115-

beson:dere für Häftlinge, die sich lin den Kon
zentrationslagerndes heutigen Deutschland oder 
anderwärts im Ausland Ibefunden ha:ben" ,in der 
Regel äußerst zeitraubend und schwierig i~t, 
w,erden der öst,err,eiitchischte lBundte:slVertham d, be
ziehungsweise die Landesver'bände ehemals pol,i-, 
tisch verfollgter Antifaschisten im Zus~mmen- . 
.wil1k,en mit den Igleilche Ziele verfolg.enden 
Verbänden des Auslandes a'He Vorsorge treffen, 
um Anspruchswerbern nach Möglichkeit die not~ 
wendigen Unterlagenifür solche Nachweise zu 
v·erschaffen. V oridiesen VlenhaJncLSstdlena:u:~g,e
stellte Bescheinigung,en sind daher aIs glau,hhafte 
Haftnachweise zu würdigen. Eine direkte Be
:veisf~hrung Ifür die Anspruchsberechtigung ist 
l!i:sehr vielen Fällen nicht mögEch. Es muß, 
daher ~uch eine indirekte Beweisführung für' di,e 
Beurtel'lung der Anspruchslberechti!,iung zuge
lassen werden. Einer solchen indirekten B·ewe:is
führung dienen Schriftstücke und Bescheini"un-

b 

gen. von': politischen Parteien und Organisatio-
nen der Widersta,ndshe.wegung, Gewerkschaften, 
Betriehsa'usschüssen, Personalvertretungen s·owie 

; Publikationen, aus denen eine solche Haltung 
und Betätigung hervorgeht, weiters Schniftwech
sei . unld schrilftliche Aufze,ichnungen, deren 
Glaulbwürdigkeit möglichst durch beglaubigte 
Aussagen von glaubwürdigen Zeugen zu erhär-
ten ist. ' 

(5): ,Im Sinne des Geseozes hahen "mit der 
Waffe in der Hand gekämprft": 

a) Münglieder einer bewaffneten iNegalen, 
österreichischen Formation, die im Lande 
seIhst als Freischärler (Partisanen) ge-

, \ 
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kämpft haben. Der Nachweis einer solchen 
Mitgliedschalft ist durch eine Bescheinigung 
zu erbrin'gen; die von eine'm amtsbekann
ten Führer ,einer solch:en Freischärler,for~ 

mation aus'g,estellt ist. Diese Bescheini;gung 
bedarf zu ,ihrer Gült1~keit, beziehungsc 
weise Aner,kennung der B.estätigung der 
staatlichen Sicheriheitsbehörde, der zufo1ge 
es amtsbekannt ist, daß dies,eFreischärler
bewegung im Lande bestanden, und ge
k~mpft 'hat un.d ,daß der AussteJ.ler der Be
scheinigung alsein 'Fü,hr,er dieser Bewegung 
hekannt und zur Ausstellung der Beschei
nigung berechtigt war. . 

ob) Mitglieder"~I~ner :bewaff!1Jeten ösool'reichi
sehen Formation, die auf aiJ1iierter Seite 
an dem Befreiung~kampfe tei1lgenommen 
halben. Diese 'Mitgliedschaft muß durcb 
eine ' diesibezügli che Bescheinigung 'einer 
militärischen Macht ausg.ewiesen sein. Die 
Echtheit einer sorchen Bescheinigung muß 
durch ei,ne D:enststel1~ unseres Auswärti
gen Dienstes (Konsuiarbeh6rde,. Gesandt
schaft, Bundeskanzkramt-' Auswärtige 
Angdegenlheiten) b.egLauibiigt sein. 

c) Mitglieder de~ Wehrver'bände und poEti" 
sehen' Parteien, :die iJ:? den J :lJhren 1934 bis 
1938' . 

1. Zur Erhaltung und Wi,ederhersteHung 
,der Demokratie in öst,erreich und 

2. für 'die F~ei'heit und Una:bhängig<keit 
österreichs, insbesünde;e gegen die Ideen 

. \lnd Zide des Nationallsoziali~mus, ge
kämp.ft ,ha:ben. 

Die. Mi-rgliedsch:lJft bei einem der unteJ' 
Ziff,er 1 oder 2 fallenden Wehrverbänd,e 
oder ,einer solchen politischen Partei (auch 
tfneien Gewerkschaft) in den Jahren v,on 
'1934 bis 1938 und die Tatsache der Teil
nahmeam Kamplfe mit der Waffe in der 
Hand ist durch einen bezüglichen Ausweis 
eines Wehrverba'ndes oder einer politi
schen Panei zu erbringen. Die Fertig).lngs
berechtigung für 'einen solchen Ausiweis ist 
ebenfaUs durch' die staatliche Sicherheits
behÖl'de zu bescheini'gen. 

(6) Im Sinne .cle, Gesetzes halben sich "riick
hatlt'lo.i in Wort Ul1d' Tat eingesetzt": . 

a) P.ersonen, di,e. in der Qffentlichkeit in Wor~ 
oder Schrift für die Demokratie in' Öster
reich, für die Freiheit und Un,aJbhängigkeit 
österreichs,' für die Beachtung der ge
schichtlichen Aufgaben tist,erreichs, insbe
sondere .gegen d;e Ziele des 'Nationalsozia
lismus, eingetreten sind; 

'h) Personen, die in der Zeit der Herrscha:ft 
des Nation;!tlsozialismus unter Einsatz ihres' 

, LeJbensun.d' rhrer Freilheit den unter lit. a 
angeführten Zielen den' Weg :hahnen 
wollten. 

(7) Ein' rückha'ltlos,er Einsatz vor aUer Offent
lichk,ei.t .in Wort und 'Schn~ft er1Scheintdann 
gegeben, wenn dieser Einsatz als Redner in einer 
Versammlung, alls p ohtis eher Fun'ktionär oder 
Vertrauensmann .oder in Pubhkaüonen erlalgte, 
welche deri Namen dieses geistigen Kämpfers 
tragen oder ihn als solchen erwähnen. 

(8) Ein österreichischer Staatsbürger, ldervor 
oder nach 1938 v'orüberge'hend oder dauernd im 
Aushnd Aufennhalt 'g,enommen hat un.d dort 
g,egen ,den Nationalsozialismus aUtfgetret,en tin:d 
deshalb zu Schaden gekommen ist, erscheint 
,dann anspruchs berechtigt; wenn in seinem' Auf
treten gegen den Nationalsozialismus oder' in 
anderer Weise sein WiUen,den' unter,lit. a'ange
führten Zielen den Weg zu hahnen, ,ein Einsatz 
,eines Lehens IUnd der Freiheit, eindeU:tig zu 
erkennen war. ,So kann die Mitwirkung in 
einer. ausländischen Widenstandsbewegung, . 'die 
Dienstleistung in einer Abw,ehr- oder Einsatz
stelle ein'es im' Kampife gegen das nationalsozi,ali
stische Deutsche Reich stehenden auswärtigen 
Staates als Einsat,z des Lebens und der Freiheit 
:m vorstehenden Sin,ne gewertet werden. 

(9) Damit ersche~nta'uch ,di'e ,Pragle der 
Spanienkämpfer gegeben, das sind jene Personen, 
die im spanischen Bürgerkrieg,e auf der Seite des 
repuhlikanischen' Spanien gekämpft un.d dessent
hallben später von den Organen des Dritten 
Reiches ,in HaJt gesetzt wonden sind. In d'i,esen 
Fä1len muß zumindestens der Nachweis einer 
politischen Tänigkeit in 'Österreich iu Gunsten 
der Demokratie 'Oder Unahihängilgkeit österreichs 
vordem ,Eins,atz in Spanien aUifscheinen. Eine 
bloße Emigration nach Spanien olhne vorherige 
xktive Teilnahme an einer politischen Bewegung 
in österreich rur di,e ErhaItlUng der Unahhän
gigkeit und Fr,eiheit österreichs oder .fürd>ie 
Sicherung oder Wiedererlangungdei Demokra
"tie in I österr,eich, erscheim nicht ausrelichend. 
'Dieser Nachweis wird ,da,nn als zweilfellos 
erbracht zu 'gelten haben, wenn. bezügliche 
Schrilftstiicke aus dieser Zeit vorgeIegt wel1den 
könn,en. Es kann sich ,Jii ebei uni Mitgliedsaus
weise einer poEtischen Partei oder Bewegung aus 
'dieser Zeit. oder um allfällige Gerichts~ oder 
P9lizeibestätigungen, Zeitungsnotiizen oder der
gleichen handeln. Bestätigungen einer politischen 
Partei alUs der Zeit nach dem Umbruch '1945 
iiber eine polittls.che Zugdhör~glke<it oder B,etäti-
2;uhg de.s Anspruchswerbers vor s'einer' Emigra
tion nach Spanien 'können nur dannill' Rück
s'lcht gezog,en werden, wenn auch durch andere 
Nachweise dIe Annahme gerechefertigterscheint, 
daß e; sich rbe,i der Ausstellunlg solcher Beschei
nigunzen nicht um Gefälligkeitsbescheinigungen 
handelt. 

(10) Die weiteren' V'Oraussetzungerimüssen 
nicht aUe zutreff.en, es'genügt der Nachweis 'eine~ 
derselben. 

(11) Der Nachweisemer aktiv,en Mitar.beii in 
emer . politischenParnei, mit. Ausnahme der 
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nationalsozialistischen, weiters der Mita.t1beit in sondern, auch jene Kämpfer, 'die im Zuge ei'nes 
einergev,:'erkschatftlichen Bewegung vor 1934 Feme- order Terrora!ktesermordet worden sind, 

, bezeugt an, sich :schon ,das Eintreten Ifürdie ,(17) Ah "hinlg.c;richtet'" [§ 1, Albs. '(1), lit. b,' 
Demokratie in Österreich. Kann e1n solcher 9.es Gesetzes] 'gelten 'alle: j~ne,die auf Grund 
Nachweis' nicht, be':g,2brachtwerden und reichen eines richterlichen U neihspruches wie auf, Grund 
hj'efüt die Mitte'l det: indirekten,Bewelsführung eines Gestap'ob'efehles ohn:e'~" Gerichtsverf;lIhren ' 
nicht aus, 'so ist h~i Vorl'iegen aller anderen ums' Leben: gekommen sind .. ' , 
gesetzlichen' VoraUssetzungen das Eintleten 'für(18) A:[s ;,an -den f.6lgen eiiner im Kampfe 
die Demokrat:e iil Osterreith anzunehmen,' es erlittenen Verwundung oder 'erworbenen Krank-
sei ,denn,·~aß a~ch nur e:n Umstmd mit dieser . Jleit oder an ,den FQlgen einer' in einer Haft 
Annahme' im Widerspruch ste,ht. erlittenen Miß!handlung : verstorben" ,{§ 1, 

(12) Bei öffentlich Angest.eEten, welche den , Albs: (1),' Iit: c; ,des Gesetzes] gettleu jen,e,' ,die 
Nachweis einer p'oiitischen Betätigung, nach den in einer Haft selrq'st gesto11ben sind,gleichgültig, 
Bestimmungen des Aloschnitt,es '1, A'bs. (8) und ob dies'et Tod e:~ natürlicher war, durch .einen 
(10), nicht zu erbringen vermögen und nach aem Eingriff oder durch > SeLbstrriord henbeig'efliiJhrt 
12. März 1938 im D6ttert Reich zu Schaden wurde. 
gekommen sind,ist d:e Ann~hme gerechtfertigt, '(19) Als Nachweis hiefür smd lauch Besche;ini
daß dies wegen' Erfüllung ihrer amtlichen A,uf- gung'en von Arzten: anzu.erke'nn~n, ;di~ die zu 
gaben 'im Dienste östetre'ichs erfo:gt ist. Sie ,sind Schaden gekommenen Op-fer behandelt hahen. 
(L~her wegen' ihrer SteUung ',:m 'öffentlichen 
Dien!>te rals Be11S'Onen zu werten; die ,,~n der (20) Bin SeLbstmo1"d k:arlil1. ,i'n fol'genJden Fä,11en 
öffentlichkeit in \V Ort und Schrirft .für die !Frei- als eine Schädigung im Sinne des. GesetZies aner-' 
heit und Una'bhängi'gkeit österreichs eingetreten kanm werden: 
s.i'n,d". 1. wenn er i\n ,der Haft, 

(la) Ein l'ückha1tloser Einsatz in Wort oder 2. nach einer Halft \'oder erlittenen Mißha.nd-
Tat in der Zeit der Herrschaft des N~tional-!ung .aus Furcht vor e,iner neuerlichen V.erhaf-
,ozialismus erscheint dann gegeben, wenn der tung oder Mißhandlung, ' ' 
Kämpfer lür Osterreichs Ged3m:kengut und ;3. im Zuge .einer Verhaltung erfolgte., 
Freiheit im Rahmen e:ner ;'l:ega!en Widerstands- (21) Ei!l1e Ver1hatft-ung kann auch~ dann a,ls im 
gruppe, gewirkt oder nac;hgewiesenermaß,en Zuge 'befindlieb angenommen werden, wenn eine 
darum gew:ußt ul1td darüber, geschwiegen hat. und Anhaltung, o.der Ladung zur Ei:1Vemahme sei- I 

deshalb zur Verantwortung- gezog,en wurde. Es tens einer Stelle de, S::cher1heitsdienst,es, oder der' 
s:n·d aber auch solche Fälr!e denkbar, wo Einzei- NSDAP vorlag und im Hinlblick auf die pdEti
personen dh~e Zusammenlhang mit einer Wider- sche iBeiarstliI1lg, .b&idmmJg\9We1se Vef1dächr~ü~keit 
standsgruppeund mit der Hilfe eines anderen des Selbstmörders derselbe mit einer-Verhaftung 
oder nur wen,:'ger anderer ,gegen die Ideen und rechnen konnt,e. ' 

Zie!edes Nationalsozialismus gewirkthahen. (22) Als Personen, die ",an schweren Gesund, 

(1'4) Wenn a'lle anderenVöraussetzungen für heitsschäckgun'gen inJiolge einer im KampJe 
di,e, Zuerkenn_ung der Anspruchsherechtigul!g erEttenen Verwundung o'der erworbenen Krank-

e zutreffen, so kann in sinngemäßer Anwendung heif 'Oder an den Fo!'ge'n einer Ha!ft oder erlitte
der Bestimmungen 'd-es Schlußsatzes von Abs. (11) nen Mißhandlu'filg leiden oder gelitten haben" -
als Gr.unld einer Au,f1.ehnung gegen den Nat':o!1'al- [§ 1, Abs. (1), lit. d, des 'Gesetzes] 'haben alle. 
sozialismus ein Eintreten für ein unabhängiges, jene Personen 'zu gelten, bei denen dei: ursäch
demokratisches, österreich angenommen werden. Iiche und zeitli~he Zusammehhang ihrer ges'und-

'(15) Da,s Gesetz W'Criet a!ber nicht allePerso- heitElcben Schädigung lT).itden vonbezeichneten 
nen, die, nach,' den vorstehend angeführten und S.ciIädi,gungsurs:aroen durch ä,11ztliche oder, amt
erläuterten BestimhlUngen die Voraussetzungen li che Bescheinigung erwiesen erscheint. _ ' 
eines Kampfes oder Einsatzes im Sinne des Ge- (2:1) AlS Nachw,eiiS für erIittene Gesundheits
setzes erfüllren; als anspruchsiberechtigt, sondern, sch~digungen gdten !Bescheinigwngen ~on Arzten, 
nur dann, wenn sie wegen ,:,hres E:nsatzes für die die zu Sch,aden gokommenen Opfer hehandelt 
österreich auch durch HQiheits- order Terrorakte haben. ' 
des NatioTh:1-I~oziali~mus zu Scha,den gekommen (24) :Eine schwer,e Gesundheitsschädigunrg ist 
sind, ul}4 von ,der Art der ,erhttenen S<.:härdigung ,dann ,ak;.'Vorliegenrd anzjlnehmen, wenn sie eine 
h.ängt e:s ab" ob dem Ka;mpfer für Österr,eich iin minldesteh6 50proze,p.tige Min:derung_!der Erwerbs
Sinn~,:'des9~setzes und ,ah Opfer d,:eses Kampf.~s 'fähigikei,t durch mindestens ein 'halbes }ralhr zur 
die ~nspruchsberechtigun,g nach diesem Gesetz Folge hatte. Dieprberprüfung eines~solchen ärzt
zukommt.' Diese Arten von Schädigungen zählt . lichen Attestes i~t in Zw-eiifelsfällen von Amts 
das Gesetz im § 1, A'bs.(l), lit.a bis e, auf .. wegen zuve.rrainlrassen. 

(16) AIrs "im Kampfe gef;llen" [§ 1, Abs. (1), (25) Die Opfer der K:aInpfhandlu.ngen um -,die 
lit.a, ,des Gesetzes] gelten nicht nur ,di,e im Zuge Bdrei1ung' österJ:1eichs, ihe:i ',denen eline ik~are 
Yon tatsächlichen Kamp~hand:ungen Gefallenen, I Mi'tglieds.cha:ft und iBetät,igurlllg in ~ner öster 
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reichischen Widerstandsbewegung, '-.eine,'Initi,aÜve UrIaubsiübel'schrei,tupge,n' uhid eigenmächtige " 
aus ,sich sdbst hemus,eine' nicht über ',ander" Dienstia!bwesenheiten, ·Sr.:hiw,a,rZlf,ahnen 'ürid Selbst-· 
~eitige AuIßfOll"derufiig:erlfolgt,eMicbetäügung an b~ur1aubimgeri waren. ,I , 

. emer ,BefrciurugsfuaJrudl<ung ~ niCht, er;w-ci,sbar: ist; " ,. " ,.. . 
sind. durch ,die Be6ümmwngen, der Persa.nen- (~3) : In ,a~'alog'er Weise,slll,',d j~neFälie ,z~be: 
schladeiis-Verol"dnung , undde's Gesetzes vom hal1'deln',~:e,ii,<±ene,n ,eip~, VerUfieilung wegen Zer-
12. Juni 1945, St. G .. ,BL Nr. 36; ,"air erlf,aßt: Die ~etz,).mg der Wehrkr'fllft vorr!jlg, 'beziehungsweise 
Zuerlk~wnullig ein,er, Anspruch~berech,tigu11ig nach dieserTat~.s~,andde,n fIa!ft.!'i~llnd dar6teHt~, da", 
dem Opf,e!1fürsor,gegeserzkomiIIlt .{lir ,diese ,Fälle, auch, in so'!,chen..FäIle,n seihr oft "persörilicJ1eund", 
nicht ,in iBetr,acht. '. ; nichtpoIitjsche iMotiye:zugomdehg~n.' " " 

(26) ;Das Gesetz wertet. nur jene ;'!1Is , Opfer; die . (34) In den :Fä,1Ien der' Arheits~otage, F,a;hnen
ruachweisbar auöpohtischen Gründen- mindestens fl~cht und Zers,etZtlng Ider W<chrtkqftk,ann dann 
ein. J.a!hr, j'n AusnaJhmefällen tninide'.9ten5, sechs. 'ein po}itisch~s, De1ilkterhlickt werden . wenn' 
Moruatein HaJf.t W'<1:r,en [§·l, Aib~. (1), Il~t.c"de,s eineV~:)r:aus6etiung.derAb~; (7) und,.'~11}'V9~ der,' 
Ge5erzesJ. Die Vonauss,etz,ungen1der Hafnd.auer Zeitlder Arb~its"abo!)age u~ld~vor der iliimli~hung , 
sind ,aouch d.ann erfül'lt, wenn Idas Gesamtau~maß zurWehrmacht.llJachgeJVi~senerscheint. In FäIien, 
mehrerer.Haltzeiten ein J~hr er:reicht. in .weIchen wegen ,Arbeitsslabotage,Fahn-t;nflucht 

(27).Als po!ioil.>che'HalfvgrUnde 'gieIten 'Me11Stöße und Zerse'tzung d,er Wehrkrwft .Tod~sljJrteile e~c; 
g,eg,en ,die: .Kriegswirt6chaiftsbestimmungen .. nur. folgt sind und: völlstreckt, wurden, und in FäIl~n, 
dann, wenn sie in ikeiner Weise mit gewinn- oder hesuruders .,chwerer ßesti"afimg, ,d~e ,eowaüibe.r vi,~r 
eigeri'süchtigen Zweckenverbun:dlen waren, Ver- Jahre Zucht!hau5 hinausgeht, kann. allenf,aH6 der 
gehen gegen' das. Heimtückege~et'z nur dann, T,a~,bestand ,eiries,aktiven Widerstandes ,gegen . 
wenn 6ie offensichblich einen rein propa,g,andi'sti- ,das Dritte Reich· und ,damit ·:einesEins,atzes für; 
schen Zweck zUir Brechung' der GewaItherrschaJft 'die Wieddherstellung ,der Umrbh;tngigkeit Ost'er,
vet1fo]gteri. reichs ,angellwmmen wt!'l"d.en,. wenn nach Iden Aus-

(28) Hamstäer,'Schw.arzsthlächter und Schleich- s,agen einwandfr,eier· Zeugen mit Siche,~:heit ,'anzu"' 
händler kÖnnen unter ,keinenUm~tänden ,als nehmen i~t, daß.dieVorauscSetzungen,desAbs •. (6),. 
politische H~ftlinge und oeLaJhit ,aI6 Opfer im lit. b, gegeben sein. dürften .. 
S~nne ges Gesetzes I~ew;ertet weriden,SmfW1airz- (35), 'In ,a1,leil diesen"FäHen ,ist dberisowie,auch' 
hörer von Auslanidssen:dungen nur dann, wenn 'bei den' repu'blikani~chen Span,ieri,kämpd,ern vor, 
dur,ch .. ;b,e!gLauihilgite ,schriftliche ZOOi!'iCnallllS,s,ageri Zuerkennung der Anspruchsbe,r-echtigung': und 
die propag,arudistische'Weiterga:b-e dieser Nach- AusstdIung ei~er Amtslbescheinigu;ngnach ~§4 
richten ,an eiri:en größeren ·p.ersone,nikr,eil5 verbürgt OFG. mit· ,dem ''{)sterr'ei:Chischeh ,Bu.l1Id:esverhand 
war. In ähnlicheir Weise 'sind ,an1dere >StnaJffä:fIeder ehemals politi6ch' verlfö'lgteh' Anti.fa.schisten 
nächdem··Heimtückegese;'tt 'zu bel:lrte~len;in Wien .das iEinvernehJmen;zupflegen. ImF,a.IJe' 

(29) Dj,e Delilkte der ISpionag,e, fd:erF,e,indibeigün- dieser Verband sich gegen' ',die Zuerkennung der' 
sti:gunlg und .,der Freischä1'-lerei ,'sinld ·aLs Landes-, Anspruchsherechtigung :ausspricht,·m.at' die Atis~' 
beziehungs1weise Hochv.errateinlwandfooi politJische steIlung e:iner Amtshesci1eiry.igung zu unterbIei
Ddibe. . b-enul1ld ,di~Ahweisung des Anspru,ch6we,rhers 

';'(30) IDi'e [),elilkted.er Ar:beitssa!botage, F;aihnen.; zu el1folgenr
; . . . 

flucht u,l1Jd Z-el1§eowng .deir Weihnki:1alt·ikörunen nicht (36) Als: AUSUlahme:fälle im Sinne des GesetzeS 
ohn:ew,eit,e11Sa1s pol'ioi,sche DeEkte gewette~' gd-ten j;eoo Ha:ft, di-e· mit ieÖJner Anhal tungiin ein,em· 
w.e,rlden. ~onzentr,acionsLager, mit· Straif'Yerschätfungen 

(31) Die Tatsache einer Venirtdlung wegen . oder Haftstrafen verbunden 'war,w:egen H"'ft~ 
Ar:beitssaJbötlage' alIein genügt' nicht, es muß riach- : ul1lfahigik.e'it, Stnfaus.setzung oder 'wegen .Ent
ge;wi~en 'w-e,~den, beziehungsweise ,eine ·Annahme lassurug knaRP vor ,der· Befreiung .o.sterr,eichs 
gerecht1f,ertigt e-rscheine.n., Idaß die Aribeits6albo- vOl"zeitig ,aibgehrochen wurde.· Schließlich-, ,sind, 
tage,a'1sr:ückhaltloser "Einsl:l!tz des Lebens und auch beson1d:ere Umstände" wie Alter, sChw.ere· 
d.er Freiheit" ,für ein ifr.cies, demolkmtisches Kmnikheit urud ,~hnlime, als Ausnahmefä:I.Ie w.ert-
Os,nerreichs el1fo~g~e. . . baI'. . 

(32) Der T:atbest'ailld der ,Fathnenf1.ucht allcin (37) :Die- ve:ribmchit,eHaJitz,eit in ei;n,em Anlhalte-
kann. den . gemäß § 1, A'bs. (lk~ OFG. iag-er im Kushn1de, das nicht von .. deutschen Trup: 
geforderten rückhaltlol.ien Ein&atzlfür eirlJ,freie5, . fleri. Ibeseht oder nicht 'unter ,dem 'Einfluß der 
demO'ha:tisches und una:bhä:ngiges. Osterreich 'de\'ltschen'G~t,apo s~:~md;k,ann nicht,ein~'r Ari
nicht, begrüniden, 'es muß stnön e-inweiterer1 'ha:lhing in :~mlemdetitschell1 Konz,entfiadoH.slagef, 
Nachweis d,arübererlbra<;ht "'~erden, . ~1{{,aß. ein .. gleichgeha.lten· werden. In "diesem Falle' wi/d im 
Einsatz des Lehens und der FFei'heit erlfolglte, um ' aUgemein:en ei:ne fIefia!bsetzurig des Haftausmaßes 
"Iden 'unter :Lit. ,a des § 1, Abs. (1), OFG., aqge- ,untereiri Jahr' im' Ges,amt,ausmaßenUr dann 
führten Zielen"den Weg zu. bahnen". Es <tarif möglich sein, wenna.uch ein Nachweis über Ge
nicht übersehen 'werden, .daßeine, Fahnenflucht >und'heits6törungen durchdies,e Anhalte'- oder 
6ehr. dft der lHaft~ ,und .. Verur'teilun~Sigrurud für Hafrzeit erbracht wird. 
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(38) Die F,mg,e, olb in einem '~pezidlen Flal1eschen Grünrden -durch Maßnah~-eneines Ge
a,llJder,e als' die UJm v.orstelhenden _ tbelispieIsweise -richtes-, ,einer VerwaJhun'g, im besonderen einer 
angeführt,en besonderen Umst~n-de die Anwend- St,a,a~polizeihehörde oder durch Ein!;'r'iffe- -der 
barkeit der g,esetzlidlen Ausn,ahmebestimmung NSDA1\ einschließlich- ihr'er Gliederungen in ,er
rechtfertigen, w{rd der B-eurteiI,ung de,r zur heblicheun Ausmaß'e zu rSchieLen- rg,ekommen rund 
überprüfung der Anspruchsber-echtigung zustän- [§ 1, A,bs. (2), <lrS'ter IS:atz des Ges:etz,esJ. 
digen Lande&hauptmannscha.ft (MagistmtWien) (46) Opf,er der poJ,1t!ischen Vedo'1gung si'llJddamet 
überlrassen. In -ZweilfdsfäUen wind ein.eR,ück- 'alle jene Persone~ die die Vor,aussetzungen -des 
fr.age beim BundetSmlnisterium fürs.ozi,ale Ver· § 1, Albs. (1), des Gesetz'es IlllUr hezügli,ch des 
w:altung empf.ohlen. Ausmaßes -dei[ Schädigung nicht voU erfülIen 

(39) ,Die Münde&thaftz,eit von sechs Mo,naten (lit; cl und ,e), weiters Personen, die wegen ihrer 
muß au:f .den Tag erflÜlltsein. rassischen Abst,ammUl1;g oder Versippung, .oder 

(40) Die Halft in einem Gestapoge'fängnis, sowie weg,en i1lrer weltansch,au1i,?hen Einstellung durch 
eine aIs schwere Kerkerstpafe oder Zuchthaus- die Anwendung der -B,estimmung.en von G~
straife verbüßte Ha.ft im' Mindesbausmaß von s-etzen zu Sch,aden g,ekommen sind, die in einem 
sechs Monaten 'begründet ebenfaUs eine Anwen- f,reien, demokr,atischen St,aate nicht zustlande ge
dung der Ausllllaihmehestimmung. ~ kommen wären. Es fallen ,aher auch Personen 

(41) Wenn ein Gerkhtsurt,eil eine Ha;ftz.eit von darunter, die durch bloße Verwahun.gsmaßn:an- ' 
- men o-eschä,digt wUJ1den. Diese Verwaltungsmaß-mindest,ens ein }ahr -ausg-esprocren hat, di-ese " ~ "-

b b 1 f nahmen ~önnenauch aulf ge,s,etzEchen Bestim-HaJftzeit ,a er durch I edingt-e Ent las6ung (Stra'-
Jrtuno-<en beruhen, di,e'" in einer. Zeit frei,e,r, demo-aussetzung), Amnlestie oder lBeifreiung durch eine " . , 
kratisdl~r IEilnrichtun:g,en ZUs,tI:ülIde gekommen alliierte Macht .ade'r durch Flucht ve'rkürzt wurde, . 
sind oder z'wstanlde Igekormmen wären, wenn sli,e können di,e Ausnahmebe6:timmungen gJeichf,alls 

in Anwendung gebr,acht werden. in Anwendung a,wf di,e hetroff,ene P'ers~n oder 
,in ,de'r Art· der A,nlwenrdung' ,den rrlll ',demo-

(·12) Juden oder andere rassisch Verfolgte sind kmt,vschen 5baanen lüblichen .Re,chtslalUf,ta.ssungen 
dann als Anspruchsiherechtigte im Sinne cl,es Ge- und Rechbs,alll~enrdungen nrrcht entsprechen. 
s,enzes ZIU heihanrdeln, wenn ;sie nach ,den 'Schutzhruft, Anihaltu,ng lID Zw.angsa'rlb.eits-
kLaren, im _ vorstehenden erläuterten Bestimmun- h d . la'ge'fn, rdi.-c VerurteiLunglen nac· ,em. IHelm-, 
gen des Gesetz'e6einen aktiven Einsatz 'für die k bh A 1 .1_ büceg,elsieoz, ,weJgen AI ' Ö'rens von - 'ws aniussen-
öst~rreichisch,en Ziele und gegen. die Ideen oder - h 

~ ~ dung,en, Ar!beits~,a!botlage, Wel 'rkrahzersetzung 
Ziele Ides NationaIsoz,ialismlUs. ·<l'ufzuwei:sen' ver-

und Fahnenflucht, sofeI'l1 sie nicht nach Ahs. (1) 
mögen. Sie sindaiber -im Gesetlz in jed.er Wei.se des Ges-etzes zu heurt'eilen s'inld, sind_,aJs solche 
allen anderen Opfern des Kampf.es um -,ein freies 

Schäldi,gungen zu werten. 
llnd unabhängiges Oster-reich gleichgestellt. (47).Maßnahmen .cl_er NSrDAP -einschließlich 

(43) R'dssisch Verfolgte, 'die den Nachweis e,ines - ihrer GEede'rungen, die weder ,auf Grund einer 
wIchen aktiven. Eimatzes nicht ,aufzubringen ver- gesetzlichen Bestimmung noch aixf Ver'waltungs
mögen, ",ind ebens.o wie .alle ,ander,en paSsiv zu verfügungen einer iB-ehörde ZJUrückzufüihren sind 
Schaden gekommenen -österreicher n,ach § 1, un1d die eine Schädilgurig einer Person Zur Folge 
Albs. (2), :diesels Gesetz-es zu behandeJn. . hatten, sind als Eingriffe im Sinne dies Ge~etzes 

(44) Im Hil1lbIick daraUlf, ,daß einalktilver 1Ein- zu wcnen, wenn ihre Ahndung ,in der Zeit .vom 
satz nach § 1, Abs. (1), bei Juden und fias'sisch 12. Mär:zl.938'biszum 9. Mai 1945 nicht er
V,erfol:gren in nicht Iwenilg,en Fällenzlw,ar ,erfolgt, f.o.Jlg-r,e, hez'i,ehunlg:sweilse auch von den ,dama,1i:gen 
,aher äußerst :schwer nachweishar ist, ,kann ein B"hörden nicht zu erwarten wlar.Personen, d:ie 
Idlile~beJZüglucher IN:a,chWleil5 ,dwrch ,eine Besc~'eini-I so1che Schädigungen erlfa'hren' ?~ben, werden ;aber 
gung des KZ-Verhandes, Ve!rband der o.ster- nur dann als Opfer der pohtlSchen Verfolgung 
reichischen, antilf,aschistischen Konzent-ra:tiolfis- ge>wertet, wenn dieerlitt,ene Schädigung in er~_ 
lager-Schut'zih;vfblinge ersetzt werden, aus der zu 'heblichem Ausmaß.e eI1folgt ist. 
emnehmen ist: "Der KZ-Yerhand, Verband d·er (48) Als solche Schä'di.gung in erheblichem Aus
österreichi:schen anüf,aschisti:schen Kon:zentrations- I maße sind [zUifolrge Ab~. (2),' 2. Slat;z J ,anzu-
lager~Schut:zhäftI]l1Ig,e, hat :bei Behönden 'sÜ\w,i,e bei I's,ehen:' , 
yom Anspruchswerber namhaft gemachten Zeu- a) der Verlust des Lehens; , 

. gen und Mith::uftlingen Erhehungengepflog,cn, b) der Verlust der Freliheit durch me'hraI6 
denen zufolge die Annahme hegründet ersGheint, drei Monate., 
daß d·er Inhaeftna'hme und Aruha.!tung des An
spruchswe,rbers in einem KZ (Anha!t~lager) der 
politi~che Grund eines ,ahiven Eins,atz,es nach 
.§ 1, Abs. (1), OFG. zugrunde llag. 

(45) Als Opfer der politischen Vedolgting iiil1'd 
Befisonen lanzuSleihen, die in der Zeit vom 
12, Februar 1934 Ibis zum 9. Mai 1945 ,aus politi-

Zu 48, b: Bi'e'se IB-estimmung ,ist weitg,ehen
delf_ ·;als die Haftbestimmung des ,§ 1, Albs. (1), 
lit. ,e, da, sie jede B,er,auhuug der pelrsön'lichen 
Freiheit, -im besonderen .auch die Anha.J'tung in 
eurem Ar'beitsiLarg,er miterthaßt und im Ausmaß 
unter das :Minde6t,ausmaß des § 1, 1\))6. (1), 
lit. ,e, geht. . 
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Zu 48,b: Eine Einrückung zum Arbeitsdienst, 
zur Oflgani~,ation TOldt, zumWehf1dien6t,zum 
VolkslSturm kanri jedoch n;cht a:ls Fr:eiheitsver
lust im Sinne1dieser ,Bestimmung geltend ge-
macht werden. . 

Zu 48, b: Ein v.erlust. d,er Freiheit liegt dann 
vor, we:nnmit dem Veruust .cl·er Freihe.it der 
Bewegung ·in weit·erem Sinne ,auch der Verlust' 
der Freihe.it del5 Hande1n~ verbunden w,ar; 

c) ein Schaden am .der Gesundheit, der nach 
. d~n Hrr Kri,egsbeschädigte lß·ehmden Be
stimmunlg'en die Zue1"k..enilUng der Ve·r-' 
se'hnenstufe II zur Folge 'hat. 

Zu 48, 'c: Während nach den lBestimmungen 
des § 1, Albs. (1), Et., d, und den hicL.u ,gelten
den Durchf'Ührungshestimm:ungen, ;die 6ch'W~re 

. Gesundheitsschädigungan die VorauslSeezungen 

. eiher ,erlitt·enen Verwundung im Kampfe oMr 
erworbenen Kmn:kheit odel' ef1littenen Haft ode·'. 
Mißl),andhing 'gelbundeni~t, die' Ane"kenmmg

l dieser Schädigung sich .nach dem Ausn:.aße der:
sdben im Zeitpunkte nach der S~hädi.gung"'i
ursache richtet, ist 'hier das ·d:wernd vcrbJ.eiibend~ 
'Sch~digungs'ausmaß ~ Vensehrt,enstufe· JiI - der 
.Kriegsbeschädigten lausschlaggehend. 

Id) der Verlust ad,er idi,e Mi,ndemng delS Ein
k,ommens. um mindestens d,er Hälfte gegen_ 
Über ,dem Zeitpunkte vor !de'r g,es,etzten 
Maßnahme, wenn diese i.n ihrer Auswir
-kung mindestens sechs Monate g.edauert 
~~ , 

Zu 48, d: A.Js NaChweise für eine s·o1che Schädi
gung gehen Eml,assung6- un,d Künd~gungsschrel
hen,Lohnlisten, Lohnstreifen, 'Lohnsteuerk,arten
auszüge oder Absch['iften, Einkommenst,euervorc 
schreibungen ,sOIWi,e .auch eitdesstätuig,e Erklärungen 
von g,!.a:ubw,üf1diJgen Zeugen. 

(49) Die FÜlfso.rg,edles GeSletz,es 'crstr'Cckt sich 
aiithl1U1f Idie Hi'ntedi'elbenen der im § 1, Ab",. (1), 
Lit. .a, his c, 'ThtlId Aibs. (2), :lit. ol, gen:l:nIntcn
Opfer. Als Hinter1bliebene im Sinne des Gesetzes 
si'nd di~ Bh-egl~.tuen, hezi.ebungsoweise Lebensge
fährten, IKinlder, Eltern (Pflege,eltern), e1ternillo~,e 
Gesd]lwister, IEnkel und G1"oßeltern anzusehen, 
deren Lebe,nsunterhalt 'ga11lz oder ,zum über
wiegeniden Teile von dem Opifler bestritten wurde 
oder wegen eingetr·eten,er iBedJüLt1ft!i,glkeit im Zeü
pUinhe ·der Antmg6teUung!zulf.olge .gesetzliche.r 
oder moralische,r Verpf1.ichtung be'stritten wer
den müßte. 

(50) Das Ges·etz enthäolt keineiBestimmungen, 
welche die Zahl dier ,an~pruchsberechtigten Hin
t-erbl'i,ebenen n,acheinem Opfer, noch die Dauer 
der Anspruchsberechtigung - Ber.echti,gung eine;s 

. Hiritoerblielbenenbc,grenzt. DemzUlfolge sind .aBe 
Hinterbliebenen" di,e im Abi. (2) angefü'hrt sin1d, 
60lfcnn ühr iL,elbcllJSlUnterhalt zur Gä'nze oder' zum 
ü!Qe~wiegende!n Teile von de~ Opfer bestritt.en 
wurde oder i'llJfolge der gesetzLichen Alimen
t,atioi'lS-verpflichtung hesuritten we1"cLen müßt,e, in 
gleicher Weis,e anspruchslbe,rechtigt..· 0 

': 13 

(51) HintenbEe:benen Kin'dern, Geschwister,n 
und Enke1ndet> Opfers kann die Anspruchslbe-' 
rechtigung '11Iach § 1 nur bis :our Erhngung ührer 
Volljährioglkeit, bezielhung~weis.eihr,er Ef1Wer.bs
fäJhi,gk'ei,t zuer~mmnt .,wle'Nren. Di,e. Sest~il11mUingen; 
die j.ewe;ls für die Zuerkennung . von K.in-de'r
zulag,en hei den IBurrdesangestdlten gelten, sind 
~inngemäß ':lJllZUiWenden. Die Gü'ltiglkeitder ,aus
gestdlt.en Amts:bescheini,gung ist daher ,dement
sprechend :ou Jbeifr.jso!·cn. Die ,aus.,tdlende Larides
hauptma'fi!ll5'chalft hat die EinriiehullJgS:fri6t für 
diese Amtslbescheinigung in Vormerk iZU nehmen. 

(52) Wi.tlwen (LebenlSgefälhrb1nnen) nach ,einem 
Oplf.er verlie·ren die Anspruchsberechtigung nac~ 
dem OFG.· ,du.rch ,eine. W,i.eiderveieihdichung oder 
durch . Eingehen e~ne,r neuen Lebensgemeinschaft 
und 'haben in dicsenn Falle. ihre Amtslb.escheini
gung lbei der AuslSteUungsbehör,de zUl"ückziU'leg~n .. 

, (53) Ein'e Renten:oueJ1kennung· an. Hinterlb-l'ie
bene kommt Ialhe,r nur ,i'il'sof,ern in B-etr,acht; als 
die Rentenwerher erwerlhsu11lfäh~g sinld oder trotz 
eigenem Bemühen oder solchem ,amd,icher SteJ;len 
nicht in der Laoge sand, einen Erwef1b zu fintden. 

(5'1) Halbwaise~ oder Geschiwistern, deren .ein·e,r 
Eherntei,1 noch :am Leben ist,~ann di.e An,. 
9pruchsberechui&ung nach ,dem Gesetz dann Z11-
erkannlt wer'den, wenn -de'r JÜlberIeibenide EhClt'u-' 
teil tS,einer ALimeptaüonspflicht ,aus physischen 
Grüruden wieaJUs finail:Z,id1en Grü:n:den .nicht 
gaon:z ode,r nicht im überwiegeniden Maße nach
kommen kann. 

(55) Können Hinterlblie'bene den Tod des 
Opfers 11Iicht durch ei~ St,erlbeurlku11lde ,nach
weisen, so kaum 'von od:erlB.ei:brli.nguilllg einer :amt
lichen T adesCfo~läru.11Ig ,Abst,and g,enommen w.e'r
den, wenn ,durch tbeglau1bigte, ei'de5oStätüge Et
~l~rung eines ·g;hubwürdigen Zeugen die An
n.ahme de's erlflO'l,gt.en Todes qes Opfers g,erecht
f;ertigterscheint. Sie wiJ:1d insbetSo11ldere in den 
FäHen llJotwendig erscheinen, die in den letzten 
Wochen ·d·er natio11lalsoz;i,alistisd1en Gew.ahherr
sch :lJftdurch T ermr,ahe liq uidüe,rt sein dürften. 

(56) .Aln~pl'uchsber-()chtJigt ,si11ld [,zufo1'gIe § 1, 
Albs .. (4), des Geseu:ues] ,nu,r Pen50nen, ,die 

,a) am .12. März 1938 die öst,erre,idlische 
St.aat~bül'gersch;Lft bes'aßen oder zu diesem 
Zeitpunkt in einICf österreichischen Ge
meinde :den AnlSpruch ,au:f Zl:llSicherung d·er 
A,ufnahme in d~n Heimatvel"hand für .den 
'.F,all der Vell'1emung der österreichischen 
:Bu11Idesbürg,erscba:ft >besaßen ioderden An
spf1uch von solchen IPersonen able·it,en, wo
bei ei,ne ,AusbürgCtl,ung auf Grund ·der Se
'suimmuill'genoos § '10, Albs. (2), Ides iB'l:n
desgCl5letz;es vom 30. Juli 1925, B. G. BI. 
Nr. 285, in der F,aoSU'rilg der Verordnung 
der BU11ld,esr,egierung vom 16. August 1933, 
IB. G.IBL Nr. 369, nicht .zu Iberücksichtig,en 
ist; 
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Ib)im Zeitpunkte der Inanspnuclmahme der 
-Be~ülllstigungen .oder Fürsorgemaßnahmen 
,die österreichlisc}1e Suatsbürgersehaiftbe
&itzen und ihrocn ot'd,entliehen Wohmsitz 
.!in Gdbi~te der Re-p:ulbli'k öster;reich- haben. 

(57) DieBestimmuJlg~IJ.,d~s § 1, Ahs,,(4), OFG. 
be1zügJich des Erfor.d~rnisses der östertreichisehen 
St,aatsbürgersch"a,lft sind durch,aus eind~uüg, ein~ 
eXbenlS1ive Au.s,legung ist daher ausges~hlos,sen. 
Zur Anerkenn:ün~ einer AnspruehsherechtigUi).g 
nach dem OFG. ist, da:her sowohJ deri- Nach
weis der ErfüHung,der VOfaussetlzungen., nach 
lit.aw,ie nach lit. ib erfordlerlich. ,-

(58) SÜidtiroler ,~ind gem~ß den Be~chlüssen der 
Bundesregierung und der T,i,roIer, Landesregi,e
rU.J;l'g so zu :b:ehandeln, ,aIs wenn 61eam 12. März 
1938 die ö~terr,eichische' St,a,a:tsh.ürgerseh~ft 'be-
sessen hätten.' " 

(59) Bei Vor;1iegen hesonlderer Umstän,de kann 
die Bun'ct<esr.egierung -die Nach/sicht von der Nach
wei'sunlg einet ,der in § I, Ahs. (1), (3) und (4), 
,de" Gesetzes vor,ges'elhenoo Vonaussetzuno-,en er-

'J " t'e!'len [§ 1, Ahs. (5), des Gooe'tzes]. , 

(60) Diese ,Bestimmung s.olJ.de,r' Bunldes~egi,erullig 
die Mög,Lichkeit gelben, 'tneinzdneh'cg,anz aus
gelf'aUenen und wegen i'hrer bewnder'ehUmstände 
rlÜd\:sichtswürdigen FäHrenfrber einen' von der
nach§ 12 des Gesetze,s g'ehi.1deten Opf'e'dürrof!!e
kommission beim Bundesilllin!isr.er:iu:fn -für ,soziale 
V er-w,~ltu'ng einstlimmig lbesch,lossenen Ant,nag die 
Nachs.!cht von der Ein1bringung e,ines Nach,weises 
der VoraU$etiZulllge,n der Abs. :(1), (3) oder (4) 
:de,s Gesetzes zu erteilen. 

A ,b ,5 eh n i t t 11. 

\ 

A.bs chni tot IU. 

Anmeldung der Anspruchsberechtigung und; Zu-' . 
- erkerinungsverfahren. ' , 

(1) Der Antmg aillf Ane,r!]{ennung de,r An
spnuclwhere,chtiIgunJg i6t IZ:UlfoJ,g,e § 3, Abs. G-l), 
des Gesevze'6 _ VlOm .Anspruchswer.ber, 6c1tr~ft1i~h 
bei der nach ,dem Wohnsitze des Alltragsr.eJ'lers 
örtLich zuständigen Se'zir,ks~~nWla>ltungsbehör.de 
einzU'brnngem Der Antrag hat ,die Vorauss,er.zuil
gen nach § 1 nachizuweisen und kannaiuch die_ 
Art der, ,erstrelbten Begünsnigungen oder Fü~o.rge-. 
maßnaihmen ,heinhalteri. 

(2) Anspruchiswe.~her' kann ,nur ein Opfer 'nach 
.§ 1, Abs. i(1), Lit: ,deder e, oder ein Hinter
blidbener ,nach Albs. (3)' s~in. ' ' 

(3) Pile N acli'Wle:is'e für das Zutr,effen der Vor
'2.usset'zung,en nam§ 1 des Gesetzes sind in der 
'Regel dem Anttrag beizuschließen, doch kann 
üiber IEinschr;eiten des Antngstellen; das Beweis
material auch ",on Amts wegen eingeholt werden. 

(4) Die IBezirks'verWlaltung9b~hördle hat ,durch 
,Verlautiba.rung Vorsorge zu treffen, ,daß alle, nach 
§ 1 des Gesetzes Anspruchsberechoigten ,amtlich 
e!1fraßt wer,den unld von ,den ,im Ges,etz·e ,vorge~ 
se'hen<en Fürs,orgemaßp,ahmen und Begünstigun-
gen zuverlässig Kernntriis erhalten. ' 

(fl) nies'er Ver1autha,rungen 6iDnrd 'im Wege des zu~: 
ständigen. Amtes der Lari'desregierUngdemBun
desmill'isteriUilTl für s.oziale Verw':l!lt\l~g bis,.. ,'. . 
... vor;zulegen. "j , 

(6) Dile iBez!ilflk5rvenwalwnJgsbehöride hatzufolge 
,§ 3, Abs. (2), des GesetiZes [,e$tzUlStdlen, obd~e 
VoraUiss,etzungen des § 1 zutreffen und hierülher 
.dem Amte de,r ,I,all'des,regie·rimg- zu berichten, die 

Allgemeine Übersicht über. die Begünstigunge~ mit iBesche'ild über :den' Ani:m:g erkennt. ' 
und Fürsorgemaßnahmen -des Gesetzes, ' (7) Im Aibschniii Idiese6 ErJ.asses si.ntcl die Vor-

-Den n,ach § 1 anspruchsb~[echtigten Personen : aussellZulligen: des § 1 aU'SlfliihT~ii:ch ,erIä:utert und 
wenden zufolge § 2 :des' Ge&etzes B,egunstio-uDPen 'die he'ZJugJ,ichen Ari,QJ:"dnurugen~ 'bet,reffend .a,j:e Be
unJd FIÜ'ro,örlgemaßnaJhmen gewährt, uni:! ~ar:" 'wdi9fÜlhrung, ulllld ,dj,e !ZJU pfl,f1g<endien Emwbun:gen 

enthalten. " , 
:a) Berg,ünsoigungen: an ,'aJle Ansp-ruGhsberech- , ', ' . 

tigte,nlllach § 1: " ,- " :(8) ne~ a.nspru.chSiW,e~henden Opfern und derell 

1 a f d G 'b"d R 'd 'H1ll'nynb1~elbrenen IIJSt Ibe:tder Anspr:uclwamJmddung · 'u' em ,e 'tete 'er enten- Ull' . ',' • - --' .". 
'U' 'f JJ "ch (§ 5) 'belhu1fs Erla>Ili!Ullli! eIner Amtsbeschemli!Un<>, ocle'r 

'fi; ,a' iV,erSI el1UllIg; . v ': ,",' v"'" 

., L,' G" d W·:.! f'ch ", emes Opfer,auSlweI6e, s nach§ 4 ,des Ges:etzesseitems 
_. oel run' 'ung, , le>U,e!1aU rl tuno- cl .J • L If ß' '. . 

l,od r St'u"tzun, d _> - h' f J: h' E' " ,er Ulamlt IlJe a ten lamtLichen Org,an,e m Jeder ,,'e ' HJg e-r w-Irtsc ai t Ie ,en . xlstenz : .". -1- • h ',' . . -
(§ 6); Welse _m!t R.at :lJelzustel:,n. SIe smdbel .Ihr,en 

, 3 'bel' Verg 'b' G ' ch"f '11 ' Vorsprachen In JedlerWeise von ,aHen, ',damIt .be~ · , e unl~ v.on ' esa. tsste, en ' 
der Khssenlotterie LottldkoUeikturen un,d f,aßten' Or'g,anen zuvorkonimend un;d wohl-
Tlaibaikv,ers,chJeißges:n~ften (§ 7)' w?Hend 2)U heham1de/ln. Ihre Gesuch,e ,smd. unter 

, 4 ,L 'I' d' -er 'V' eIb K' I' .. . HmtansteHuJl1lg QJHe. r Ibü'rOlk:ratWs. ,chenFormalismen · oe " eng ung ",on: ,elllga,rt<en, , ,-. ."'. " 
,Sd.eidJ,erstlellen unl4W OIhnum:gen (§ 8);':; beschleulJ!lgt zu I.\llStqueren UllIq, zu erIedigett· 

.'):) 5. autf den Gebieten de'r Geht,ih-renpflicht i (9) nie ,Sezliriks'hauptmannrscl11Mteri, we\:1den er-
und :5teuervemnl,agullig (§ 9). '1 : rriächcigE), : aUe -Aib5chri,ften v-on r Ges,u chsbeiJialgen, 

b),Rünior;gemaßm:hmen: ,an Anspruchsberech- im beson:de'ren Urteihabschriiften, ,die .fÜlr die 
. ,oiJgne lliach § 1, Albs. (1), lit. d; und Ahs. (3): BehandJung ,aller Gesuch,e .n,ach dem OFG. dienen, 

1. Renten zur Sicherung der <Exi,st,enz im rkurzen Wege sdbst 'zu l~g1aub:igen. 
:(§ 10); . (10) Die B,ezir'ksverwalturugs!bel1ör!den iJi'rud:we'i-
! 2. Hei.!Jfürsorge (§ 11). ' ters ermächtigt; zur 'beschleunigten ErledIgung 
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von Ge~uchen ZJwecks El"loJmlgu'ng einer Amts
be;;cheinigu11lg oder eines Opfe~ausweises in F,ra~ 
gen der Wertung von Beschejnligung<en ~'l1iierte;' 
oder a.nderer [)i,en~tstelLen "des Auslandes .sich 
di,rekt mit dem iBunidesk'alnzLeranitein Verb in-

,hHs mit dem Amts'Sliegel unld {nit ,der Unter
t;ehrift,des Ansptruch5lberechrigten ~uversehen. 
NebeIll'dem Amts;;i'egd ist das Datum der AU's
f.ertigung ,an'ZJu'l:r,ingen. 

(5) iBe'~~r'kt 'wir,d,' daß' 'die' Staat~druckerei in 
dut,'g zu setzen. Wien di'e V'örgeschrie:l:iene, Amt 9beschelilllilgu ng' in 

Ih) Dias Amt der Lanide~reg,ienurug hat An~ :KJartonstär'kle aU1flegt urtld je'C~es AIht Ider Lanldes
träge, idie nicht oihriewenltk,l15 klarbeurreilt wer- regilerung sie dort seLbst'dftekt b(!lStel1en ka:run. 
den können, dem &nidesuTIjnllSterillu'~ Bür sOIZl,ale ' , ',< i 
'U 1 ' f "(6) Die;;e Amt'sbeSchei'nigung "verpfLichte,tiu-vel"Wa tlUrug,ZiUr' ,PrÜl ull1g und WiCliSIUng ,im Ge-
genst'ande v,orZuleig,en. ' " ' :foLge § ,4, AJbs. 2,des Gese:tlZ'e,s ~He' staatlichen 
, 'Ämter und öffendichen' StelIen den, sie vor--

(12) Ln allen ~olhin ,auch' in den an lAihschnitt I, .' d' I!L be b'" ,- i'I ' d welsen en nna r 'evol'lZJUgt 'Vor r.u en an 'eren 
A:bs. (43), b~xleichneten FäHen muß die die E,r- P,a'rt,~ien vOlizu1asseri, sein jeweiols ,gestelltes An
helburugen durchführende B,ehör& durch Ein- suchen im Sinne der Bestimmungen dieses Ge
holungei'ner Leumun:dls,i1!ot'e, beziehungsw.eis'esetlZe"S rupid seiner Durch:f:ühnurriigsjhesrimmungen,in 
eines Strafregisterausrnuges sich die S'icherheitver- jedrer" WeiSie weitgehenst zu fördern und' he-' 
schaffen, daß ,deI;' Haft, h~iehungsweise der,gün~tigi: zu' l;>ehande'ln. . 
Ex,ekmion odler l~esu!1ldlheinlüchen 'Schäldligumg des ' ' 
Anspruchswerlbef,s nicht kriminelle Ve~,fehlun;gen (7) Die Nichnbeachtuofiig .~eser än j\1bs. ,(2) f~st-
vor:a:rug,ahen oderaJuch u3.chfo1gen [siehe § 12, gelagten Verpflichturug Ibei,nhaltet zufolge' § 4, 
Albs. {I), erster Satz]. Abs.O), des Gesetzes ,ein i ~chweres, Dienstver-

(13) Gegen einen ,ablehnenden' Be,sche.idde,s gehen und ist demgemäß zualhnden·..ü ' 

Amtes der Lande~f'egierung, steht zufolge § 4, (8) öif~nt1i.cheÄtnter und SteHen haben Ge
Albs. (3), ,de,s Gese1lzes di'e 'Benuf'UDJg an ,das ,ßun- ,suchswerb.et" die eine Amfslbe'Scheinigun:g nach 
desministef'ium für soiliale Verwaltung .offen. § 4 ,des,G~s.etzes 'vorweisen" ~or an.d~retiablZu-

: " ' . . ' . fertigen Und"illmenlbeider Albfassung und Ein-
(14), Eme solche Beru1fung [st zufolge § 63, I b . - ---. G h, _L d §,,§ 5 'bO 9 d -

Ab () d " '. .' ' nn,gung v;~m ' , e;;uc 'en na ... ll ' en, ,1S es 
I s. x5 " es Gesetiles 'vom 21. ]lUh 1925, B. G. ,BI. G . ,1- , .• Lieh F" ,_.1 'd B .. 'c· 

N' b" es,etzes Je,Oie; mog e; oruerun:g un "egun, 1-
, r. 274, lllnen zwel Wochen nach dem, Ta<Ye ',' .'d" :'h '1' , 
cl t7 'lI ' , . "gun,g ange ex en zu "assen.: 
,er z"uste ung des ,a,blehnenden iBes,ch'Cldes nach- ' ..' , 

. f.oLgenden T,ag,e schriftlicli bei' dem Amte der Laf.l-, (9) Alle öffentlichen Äffilte'r und Stellen ,h::iib;en 
desregi:erung einzubringen und ,an das Bundes- ,durch ents'pr,echende' ;Belehrung aller· Ihrer 
ministerium .flÜrso,ziale, Ver'w:ahung zu r,jchten. Ongane da,für '!',ors?rge Zl1 treffen, .'d~ß alle Ge-

<, , suchswerber d,Je ellle Amt~beschelll1gung nach 

Aintsbescheinigungund Opferausweis. 

§ 4 ,des ~sei:-zes vorw.eisen, 'Sich nicht anzu
stellen und unnötig Z'U warten brauchen, son
dern vor aHen 'anderen Gesuchswerbern vor ge-

(1) Wif1d ,dem n~ch §, 3 ,eingelbl'a'chten Antra'ge lassen undabg'efel'ti'gt werden;· . 
:z.uif,olgeAfils'Pruch~berechtigung n'ach § 1, Abs. {I) (10)' Wenn ,der' Sta1at 'im' Hinbilicke 'a~f seme 
oder (3), s.tatingogeib~n, so hat das AIDt, der Lan- beengte finanziel'leLage den- Kämpfern und 
d~r(lgierung zufolJg,e § 4, Ahs. (4),cLes Gesetzes, Opferndes großen ,Freilheitskampfes nipH im 
eine "Amtsbe;;chei.n::gu~g" :auszustdlen. D~ese ausreich!entlenMaß,e "durch matiel'ielle ,Zliewen
Amtslbescheinigung hat dem Inhaber das Zu- dungen'~e.bp:en Da:nk abstatten "ka1lJll" so soll doch 
tr,effen der VöraU'ssetz-ungen des § 1, und rue, . in ,der ,Behandilung, ,'Beachtun:g und FÖflderung 
Arten d,er erlittenen Schädigurigen des Op'feifs . dieser. Gesuch~werher ,die AChtung und die 
zu hescheinigen un'd ist vöm Landeshauptmann Dankharkei't von Staat tin,d Volk ihnen gegen
iu fert~gen: '" üher' zum Aus.druck 'kommen. Von diesem Ge-

(2) D~e Amltslbescheiol1igungensü~n~ch .dem in 
.der An1age 1 - :des 'Gesetze~ Ibe'igc.schlossenen 
Muster auszufertigen und mit einem. .Lichtbild 
zu vers,elhen. 

'(3) Je e:ine Zwe,it,a'usfenigung der ,ausg,es,iellten 
AmtS!besch'ein,jgwng ist vOln'demausstellenden 
Amte .der LanJ.4~t:eg.ie~ung" Aem ßU11:desmini-
6t,erium. für SO'zliale', Verw,aJmng vorZJule'g~n. 

(4) Da.s Amt der Lmdesregoierung hat jede 
Amtsbescheinigung mit einer fortlaufenden 
Nummer zu ,versehen un,drhr ,die a:bgekürz~ 
Lan,desbezeichnung (B., K., NU., 00., S., St., 
T. j V:" W;) vo~zuset'zen. Das, Lichtbild ist gleich-

sichtspunikt~ 'aus halben sich aUe' ·öffentlichen 
Ol'gane in ihrer Einstellung 'diesen Gesuchswer
~ern gegeni,Lber l~iten zu lassen. 

(11) Die iB&1anldLung solcher Ge;;ruche,' die miot 
. einer Amtshescheinigung gemäß § 4 des Ge~eues 
belegt &ol1ld, Ihat del'al't'ZIU et1foIgen, daß ihnen 

. ein Vorzug auch in ,der zeitlichen Behandlung 
• v'Or am1eren Akten unld Gesuchen ähnlicher Art 
1-. .:'.' // 
1 elll:zuraum·en I,st. '" " 
" (12) Unter mehreren 'B-ewer1bern mit einer Be-
scheinugung n'ach § 4 .des Gesetze's hta:t die A us
W'a,hlderart zu erlfolgen, daß 

,a) Opfer ',"or ,dem. Hi,nter,bl~ebenennich Opfern 
~u herück,sichdg:en sind, 
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b) delm Gmdder wirtlsdlaftlichen Bedürftig
keit das ausschlaglgehe.nde Gewicht beizu
mesisen ,ist. 

(13). W>i·r:d dem ,nach § 3 eingebLlchten Anha,ge 
zu>folge Anspruch~ber,e,cht1gUing nach § 1, Ab~. (2), 
statogegeben, ~o hat ·das Amt der La.nd~r.egier;1.lJ1g 
z'rufolge § .4, Albs. (4), Ides Ge'SetzoCl<i e1inen "Opf,er
ausweis" aU6z:u~tdlen. Di,eser Opfer,auslweis ha~ 
dem Inhaber das Zut'reff.en de·r V.or.ausset,ZJung 
des § 1, Ans. (2), unld die Arten Ider ,erlittenen 
Schädi'gung,en des Opf,ers zu lbeschei.nilglen und list 
vom Landes;MlUptmaJ1Jn zu fler'tilgen. 

(14) iD~eser Opfetauswei:s empfiehlt ZlUlfoLg,e § 4, 
Abs. (5), des GeJseoze,s den XnhaJber ,denst<l!atLichen 
und öffenr:!:ichen Ämtem 'Und SteLlen ,ei'ner we,it~ 
gehenden bevo!1zug,ten B.e:hallldluTlJg seiner An
suchen' (im Ralhmen der gesetzlich,ep Möglich-
kei,ten). . . 

(15) ni,e von den 'vol'stelhJelllden AIb~. (8) b~1S (12) 
für di.e Beachtung de,r Amts\blesch~i,nigullig ge
troffenen Anordnungen und Weisung,en gelten 
sinngemäß lauch für die B.eachtunlg deo;, Opfer~ 
,a,us,we:i's,es. 

. . (16) ße,we!1ber m]t einem Opferau\'>wcis !1eiJhen 
bei ihren Bewe,rbud1gen hinter Opfernl mit einer 
Amtsbescheinigung. 

(17) Gl,eichzeitlvg mit ,deT Ausste1LullIg. eliuer 
AmMbeschei,nigung 'Oder eines Oplfe!1auslwelisesilSt 
auch ein BegünsügungslallJS!weis nach dem in der 
An'lage :beigeschlossenen Muster auszustellen und 
der Amtsbe5cheinigullg,· he-zi·eUmngsweis,e' dem 
Opferi;!JUsweis :anzuschließen. Di.ese BeglürJJS.rig:ungs
helft,e 6:irud gleichf,alls in der Stlaat:sdruckereiaufge
legt und ,kom1en~ vOjl aAmts wegen ,dortsdhst 
bezogen W'er,de~r. . 

(18) In dieses ßegünstigungsheft slnd die dem 
Inlh1a'ber des'sdben gelwährttn iBegÜlnstJigun,g,en 
und ,allfäl.1igen Fün,'Ong,emaßnaihmen mit den' 
B,esc~eid,S\d:a:t,en ullld sennen Auswirlmng.en jßweils 
ei.n:zutl1lgen, unldrzwar entiWeder von' ,der die: B,e
gÜ'll5t:igung erteile<nJden Stelle oder jin d1er,en Auf
trag von der Gemeindes,eines Auf.enthaltsortes. 

(19) ,Bei Inanspruchnaihme von Begünstigungen 
hat Ider :mspnuchsherecht.i.gte Gesuch'S'weriberdaher 
der verg,ebenlden SteHe _ ,auß-er sei,ner Am ts
besd1,eini:tg'ung la'llchd:as zu dieser, gehör~ge B,e
günst.i:gung6h.etft vorzuweisen und siich die erteilte 
Gewälhrung in dieseseintNgen zu ,1,lfSsen. 

(20) Di,e vergdhende Dienststelle k,ann nur . den 
VO!1weiscLer Amtsibesche~niJgung und des Segrün
stigungshefces zur AuJnahme· ,ei.nes Aktenv,er
merkes unid zrum Eüntl1lg,en des Gewäihrungs
bescheilde's v,erlangen, ean AMortde~n der Amts
bescheilri1grung od'er des Begünstigunigslhdftes, um 
s,ie den Mt,en Z'llr Belarlbeit'llng anlz,uschließen, ist 
unlzuJäs,si'g; dieselben haben immer in Besitz und 
Ve!1Wlahrungde.s Anspruchslbe'r,e,htJigtlen zu ver
hleiiboo. 

(21) . Ist aus ,dem BeglÜtn\Stigungsiheiftzu ,ent
nelhmen, daß der mit ~iner Begiin~tigung iBeteilte 
im Genusse einen Rent,e nach ZlUr Sich,erung seines 
~bensuntet1ha1tes stelht, 60 hat Idie eine:Begünsti-, 
gung er.teillende Stelle nach Eintmg,ung ,de6 hezüg-' 
liichen BeschleideiS in das BegünstiJgungshdt dem , 
BUllld~minrsteri<um fürsozi,ale Verw,altung eine 
AJbschr~ft dieses lIkschddes einlzus'en1de,n, wenn 
der ertieilte Beschdd' ,den Bereilten in die Lage 
vers,etzt,aUlf Grund dieser gewährten S-egünsti
gung. sich ,einen Lehensunt,erihalt eel.lbstZu schaffen. 

A<b sc h n i.t t V.'. 

.Beratung und Behandlung- von Inhabern von 
Amtsbescheinigungen und Öpfera~sweisen nach 
§ 4 des Gesetzes, hei ~hren Vorsprachen bei 

, öffentlichen Ämtern und Stellen. 

(1) Inhalbern von Amtshbscheinigungen und' 
Opf.el:ausweisennach § 4 Ides. GesetJ.zes i&t bei 
ihren Vor6ipra.chen uil1d Bew,erhungen um Begün
stilglUn;gen und Fürsorge:m:aßnahmen nach diosmTI 
Ge~etze,6eitens der damit amtlichen hefaßten Or-, 
gauen in jeder W,eise mit Rat beizlUlStehen. 

j(2) D5e Opfer de.s Kampf,es ~m ein freQ,es, Ull
ablhängJl.gelS Osterreim, denen ,el<n.e 'solche Amts
bescheinigung ausges:teHt wurde, haben ,ein Recht 
dar,a.uf in der _Gemeinschaft der österrClimer üb 
ihrer, für Ost'err,eich gebmchten Opfer g,eachtet' 
un,d bevorzlUg't bahandelt ZIU iWerden. 

(3) Um den ,Z,iden des GesetzC's <Zum Durch-
, bruche zu verhelfen, hat der ,(;e6et~geb.er in § 4, 
Abs. (2) rund (~), 6'ehr klar,e undeindeutilge Be~_ 
stimmungen g'~etZlt.· 

(4) Das Opfer'fürsorgege6etz wil1 Idurch seine 
w,eivg,e:heThden iß,eg-ünsti@ul1Jgen Ihei GründrJng, 
Wliedel'alUfrichtung und Stü,tzung ,der .wirtsch·a.ft" 
lichen Exi,stenrz, der Opfer lUl1Jd ,dew1 . Hinterhli,e
benen nach den§§ 7 :bis' 9 des Ges~tzes ,aLLe 
Grunidhgen für ein sicher.e? u'md möglichst lauch 
aUtSkömmliches !Erwer!b3einikommen 'der Opf.er 
,und deren Hint'eiblie'hcnen schafferl'. 

(5) Die Zuertkennung einer HeiHürsorge wie 
einer Renten'fürsorge kommt da'her nur ,frür jene 
FäHe in ißetra,cht, in welchen durch ,ean nichtaus
r,eichendes oder mangdndes Erwerlhs- oder lan
derweitiges Einkommen Opfer oder deren Hin
ter!hl.iebene einer solchen Fürsorgemaßila:hme b'e
dürfüg . geword,en sind_ 

(6) Das Opferfürsorgegeset'z will und soll 
durch sei,ne für die Opfer' vorgesehenen Begün
stigungen in seiner 'praktischen Durchiführung 
durch die Behmdllung und Pör,derung,der Op{el 
un1d i,hrer Ges'uche seitens der amtJicheri Stellen 
zu einem Opf.erversorgungs:g,e6etz gestaltet 
werden, so ,daß die gesetzliche Opfemürsorge 
nur auf ,die FäHe von in Not und wirtschiaft
liche Bedräng:nis :gerateIlien Opfer' und deren 
Hinterblielbenen beschränkt' h!eli!bt. 
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A h sc h ri i t t VI. 

Die<. Begünstigungen des Gesetzes. 

(1) Den Opfern und deren Hintenbli'dbenen 
werden zufdge ,§ 5 des Gesetzes Ibesonldere Be
günstigungen 'aulf dem Ge!biete ,der Unttall- und' 
Rentenversicherung nach Maßgabe der el.ll
s chlägi gen Sozial vers,icherungs,vorschriften g.e
währt .. 

Ci) Die IB~giÜn6ti,gungen,- die ',das Sozialver-
s,icherungsiilberleiwng,s,gesetz vom ........ 1947 
vorsieht, sinid der AnLage .... z,u'entnelhmen. 

Begünstigung·en bei'Gründung, 
Wi.eder,autrQclhtlUnlg und Stützung 

d·e Ir wir t >5 c'h a 1ft ,1 ich 'e n 'E x i ,;t e r! )z. 

(;,)' ,Behö,rid·en up.d Ämt·er des Stlaates, der Län~ 
der, Bezirtke' und Gemeiniden &Qlwie öff.endich-
rechtliche Wirtsch,alftsikörperschaJften und deren 
Be.tlrieihe·haJben 'ZJulfoLge § 6, Abs. (1), des' Gesetzes 
Ges'ucooweJ.1ber mit einer Amtslbescheiruig'llng oder 
einem Opfer,au'swei6. nach .§ 4 <bei Grün1dung, 
Wied1eraufnichtull'g unld Stützung iihrer wicr-t
ISchaft1ichen EXlistenz im R,alhmen de,r he:z;ügJichen 
V,oofO;chriften in we.itestg'dhend,em Maße· zu för
dern und be~ünstigt zu behanddn. . 

(.4) Eine Förderunlg, beZli.ehung>.S.wei&eBegünsti
gung von. GesuchlSweribecr-n bei der Grun!diung, 
Wn·eder.aufr,ichtung und StIÜtzung (ter ,w<irtschaJt
'lichen Exist.enz kann ,auf mehrer·en Gebieten 
leicht erfoLg,en, u11ld zwar: 

,a) !bei se,Lbställ'dig EI1Wcrbeniden: 

(1) 'bei ,der Gcr-Ü~dung, der Wied:cmufrich
tung e;inersdbständigen, wi,fts·cha:fdichen 
·Exi>.Steruz durch Erte~lung von Gewerlbe
Iber.echtigungen u11ld .BeJ:lecht~gun.gen aller 
Art sowie Anwendung der di.es:bezüglich 
g,esetz1ich vorgesehenen :Bestimmungen 
über Nach~chten vün Bewerbungs1vomus
get,ZUll'gen bei der Ertdlun.g von s.olchen 
lBerechtigungel1J; 

. (2) der Stützun'g der wirtlScha:ftFchen 
Existenz dmch Lielferu.ng'~aulfnriige un!d Zu
teil ung·en .aUer Art; 

b) 'bei . unsdbstänldig ErweJ.1belliden: 
(1) durch 'begülll$lti~gte Arlbeit6vermitdung, 

,aHenlf~lls Wä.eldervermittlun:g aulf ,alte Ar
hej'tsplätze ,ducr-ch ,die Arbe'itsä,ffiter, 

(2) dUlrch Ibegümtigte EinsreHung be
zieJlJUngöweilSe .W~e1dere:illlstdlung in öff-ent
,lichen Diensten und. Ibegiün~tigte Anrech
nung von D~enstzeiten. . 

'(5) DemrzulfoJge bestimmt d'a,s Gesetz im § 6, 
Albs. (2): . 

Den In1halbern dner Ammlbescheil1iigung oder 
eines Opferausweises nach § 4 sind im !beson-
deren zu gewälhren: . 

1. Ge~erlbeberechtigun,g.en, :deren' Ertei-
1ung die. 'Bun.desregierung dürch Veror.d-

17 

nung lan .den Nachweis ,der Amtsbeschei,rii
gung' .oder eines OpfeFa:uswewes nach § 4 
des Gesetzes bindet, 

a) ID1e 'Erteilung einzell1ier ,Anen von Gewerbe
be1rechtigungen wiI1d seitem der Bundesre'~.ie
rung 'durch eine .eigene Veror.dnung an die 
V;ol'ausset1zung gelbulliden werden, daß Be
lwerlber um lcüe Ert.ei'lung einer solchen Be
rechüg;ung nachwei6en 'k!önnen, ,daß sie In
!halbecr- einer Amtsbescheinigun.g oder eines 
0:pf.eraUtSlweises sin1d ?lder daß solche Be
werber ~ielfJÜr nicht ,auf,getretlen sind. 

b) Wenn Inih,alber einer . Amt~bescheinigu?-g 
- :nach § 4 als Mit:bewenber, IbeZJiehungswel-se 

Stdl",·erttieter older Geschäft·sf,ü~r·er in einem 
GeseHschaJftsverhährus für GewerlbeJ:>ere;ch
t~g;ung'en .aUlftr-eten, so "illId -ihnen d~ese zu 
erteilen, ,als wenn 6i,e ,als Alleinwerber :auf
treten w>ÜJnden. 

c) Eine nach § 6, Ahs. (2), Lit. a, e!1teilte Be
rochoi1gurug ilist un,üiber:tragh:lJr, ,da die ße
.günsti:gung, die ihr zu,grunde Eegt, nur dem 
.a.nspruchsberecht1gten . Opf,er z·ukommt. 
Scheildet somit da>S Opfer aUIS Idem Gesell
s.chaJ·ts'verihäiLtnis:lJUis, ISO erlischt damit die 
Recht~gmDldL:lJge ,der enei:1ten 'Be:günscilg;ung 
unld dile eNJei"he BerechtJ~gi\l'l1Ig ist von Amts 
weg~ außer Knaft ,zu Isetzen. Dies . gilt 
jedoch nicht .für den 'Fall, daß der An
spruchsberochciigte st~r;bt lurud '9Cin AnueiJ! zur 
Gänze ,aUlf ;seime Hinterh1iehenen üheI"'geht. 

2. Bei Bewel1bungen um Gewerlbeberech
üguJlig.en d~e .gesetzlich yorgere.henen ·Na,ch
sichten von J3ewenbufil~s,vorau9s.etzUl1gen, 
wenn keine z.wingenden g'elSenz,j,ichea ße

. 6tÜlmmungen odermna,11gemeines öffent
liches Interesse dies ,aus~chL~eß,en. Bei solchen 
Bew.enbern ist die für .die Dispensertei1uI1Jg 

.er1f'Ol1deI"'Liche pensönliche Rücksichvsw.ünd~g-
keit j,edenfaLls @eg'eben. Das Hi'fildemis 
e;in<l~ ma:rugelDiden Loka1btldanfes I~st' bei 
solchen 'B,C!werbern l1Jur ,da;nln geg,ehen, wenn 
rn ,gLeichen St<IJdt:hC!zirke oder ,in der 
IE;I!.eichen Gettneil1Jde ein Inhatber ein'er' Amts
heschein1gun'gnach § 4 eine Iglcime Q.der 
ähnliche Gewerlbeberechtig;ung bereits aus
Ülbt. 

cl) Bei den meisten Gewerben, der,en An
tritt an die Erbr.ingunlg eines Befähigungs
nachweises .gebunden ist, ist die Möglich
keit ,eines Dispens vorges.ehen, deren Er
teilung im .freien Ermessen der hi.efür vor
gesehenen SpruchsteHe ,liegt: 

e) Die vor.zitierte Ge'Setzesbestiinmung danf 
'keinesfalls 60 ,ausgellegt werden, daß jedem 
solchen Di6pen,s,ansu·chen .. von Bewerbern, 
die eine Amtsbesch_einigung nach § 4 ,des 
Gesetzes vorweisen, .ohne weitere3 statt
zugeben i~t. Dies könnte zu Weiterungen 
'führen, ,die V'orri St·andpunkt.e .des öffent
lichen Interesses schwer tragbar wären lind 
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. -

mit ,der Erlassung dieser Best:immu:ng nicht 
- beahsidTügt waren. Der Gesetzgeber wollte 

doch seinerzeit ·durch di.e gesetzliche Fest
leguIljg döS IErfordernisses deLI' Befähigungs
nachweise verhindern, daß das Publikum 
,durch unsachgemäße Le;stungen zu 
'Schaden kommt oder- daß Rohstofle durch 
unrithüge. Ver,arbeitmng vergeudetweL!'den 

. oderdieöff.entliche Sicherheit durch un
sachgemäße Manipulationen gefährdet wird. 
D:ie hinsichttIichdes 'BefäJhigungsnacruweises 
vorgesehenen Disp.ensmöglichkeiten haben
~ber den Zweck, Härten, die sich aus der 
-Anwendung des formalen Nachweises er
,geben, ·auszJUgleichen. W~ii' auch die' Er-

- .wihmg ·dilC6ieJ.' Nadl~~cht'en jltl' -dlCr Regd 
Ermessenssache ist, so sind doch dem Er
me6sen durch die Rlücksichtnahnie auf 
das .Öffentliche Interes'se Schranken gezogen. 

,f) Um nun der Möglichkeit einer 'mißver
ständlichen Aus,legung dieser Bestimmungen 
'vorzulbeugen, wird cfesogestd:lt: §'lob der 
GewerbeoJ:1dnurig hezeichnet· als' ha·nd
werksmäßige _ Gewer.be 'soLche, bei denen 
es sich- um tFertigkeiten ihandelt; welche die 
Ausbildung im Gewelibe durch Erlernung 
und 6eine- längere Verwendunlf'indemsel
ben erfordern. Ebenw setZt "ä~r Antritt 
der gebundenen Gewenbe und'1a~f meisten 
konlzess~on.jerten Gewerlbe nach'di~m. Gesetz 
einen lBef-ähigung~-, heziehungswei;.;e Ver-

-wel1dungsnachweiS voraus. Dara,us folgt, 
,d{lß nur . solche . Personen zum Betriebe 
·dieser Gewerbe 'Zugelassen werden ,dülif.en, • 
die' die -eJ:1foI'derlichen Fertigkeiten; Kennt
ni6se oder El1fahrungen zur Ausübung- des 
Gewerbes besitzen.·- Inl Regdfall wird die 
'Eignungzür AUsühung des" angestrebten 
GeweI'bes durch den 'für das betreffende 
G~werbe vorgesch~iebenen -form alert B,e-' 

, fähigungsnach,wcisdaigetan. -

g) Ausnahlll's'';'''-eise kann sichdi~,,:Geweflbe
behöl1de a'uch auf andere Weise :aie über

. zeugung, . von dem VOl'hail!d;~sein der 
erforderlichen Bef~higung versch~affen un.d 
von der Erbrin~ng. des formalen Be-

'fähigungsnachweises Nach'sicht erteilen. 
Diese Dispens kann., sich nach ,obigen Aus
fijhrungen nUr auf die Form des' Nach

. weises qer ~,Befälhigun'g,keinescwegs j~doch 
auf die Befähigung selbst· erstrecken, sdfern 
es' , sidl ~b,en :tim. Fertigkeiten handelt, 
welche nach der Vorsch6ft ,des' Gesetzes 
eine Erlernung und längere Verwendung 
'oider aediglich eine längere Verwendung' 

, erfordern. 'In "dieser Hinsicht 'tritt durch 
die vorstehenden Bestimmungen des Opfer
fürsorgegesetzes keirie~nderung ein,. 

h) Anders verhält es sich jedoch: mit ,der 
Fmge ,der !für die <Dispenserteilung . in' 
subjekt:iver Hinsich,t noch erforderlichen 

persönlichen. Rticksichtswiirdigk.eit. Diese 
ist bei den Bewetibern nach ~ 6, Abs. (2), 
Et; ,b, OFG., grundsätzlich als gegeben zu 
erachten. ' 

3. Bei Verg.ebung staatlich,er . oder 
anderer- öffentI,~cherAufträge oder ent
geltlicher Zutei'lungen,Vermietungen 'Oder 
Verpachwngen und anderer Berec:ht:igun-' 
gen gegen Entgelt der Vorrang gegenüber 
3.11en anderen Bewerbern; .~ 

i) Lieferungs.aufträge sind auch. dann zu 
erteilen, wenn_ sie auf Grund ellles Ge
'~dlscha,fi:s,vertra'ges angesprochen .:werden, 
unter ,der Vomusser.zung, cLaßeiner 'Oder 

" m~hrere. der GeseHschafteranspruchshe
rechtigte Opfer' (.oder Hinterlbli:e:bene ,nach / 

, solchen~silld. In di,es,em !FaUe ersehelim 
, jedoch die Maßgalbe geboten, däß der Ge
sdlschalftsanteil, ibeziehungsweise die Ge
,winn1beteiligung der her.eiligten anspruchs
berechnigten Opfer an die'sem Lieferungs
,aufor.age mit mi'ndestens50 vom Hundert 
festgelegt erscheint. 

j) Bei, der Vergebung von staatlichen oder 
anderen ,öffentlichen Aufträgen {lider en!!
gedolichen Zuteilungen (beispielscweise von 

. KraftfaihrzeugeI), Liquidierungsgütern und 
anderen_ Fa.hmissen aller Art) ist in gleicher 
Weise vorzugehen. . 

k) Hielbei mllß festgehaIte~ werden, daß eine 
':Beschrän'kung der BegünstigUrigen ~n Zahl 
oder Umfang im Gesetz rii~chtvörges,ehen 
ist, doch erscheint es 'zweckmäßig und 

, durchaus' nicht :gesetzwidrig, wenn durch 
erteilte Berechtigung, AU1ftiäge 'Üaer Zu-

· teilungen die w'irtscha:Etllche Exist,enz und 
· ,d:as Erwefbseinkoin:men ,des Opfers in 
einem weitgehenden !Maße, gef<ÖI"dert und 
gesichert erscheinen, 'pe'-ider iErt.eilung von 
weiteren Aufträgen und heiweiteren all
,fäHigen entgeltlichen Zuteilungen wirt-

· schaftlich bedürftigeren Opfern und 
derenHiri terbiliebenen den Vor'rang vor 

'bereits Begünstigten ,zu gehen. 
, " 

1) Bei, der VeI"geibung von Aufträgen und (111-
fäl'ligen' Zuteilungen wird 'eszweckmäßig 
~ein, w.enn mehrere Bewerber aus "dem 

· Kreise der anspruchsberechtitg·i:en Op,fer zu 
. ' he11Üdi'sichtigen s,ind, ,VOj1her . .festzuste'Hen, 

· inwieweit Aufträge un:d' Zuteilungen zu
gunsren der' einzelnen Bew:erlber bereits 

,erfolgt sirid,::' . " 

m) Aus allen IdiesenBestimmungen erhellt, daß 
der Geset:igebeteirie ganz eindeutige Hal
tung-in der W.irtscha.fts.,för.derungder nach . 

· dem Gesetze, anspruchsherechtigten'; Opifer 
eiimimmt; Dl,asen 'Opfern (Hintertbliebenen) 
soH jedeirgendwiem<ögliche und mit 
geset7JEchen Bestimmungen nicht ausdrück-
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lichim . Wid.ers,pruche stehende wirtSch'a,ft-~ 
.liche' :Begi,instigung und Förderung zuteil 

" wenden. 

4. Bei der Bes,etzung freier Posten aller 
Dienstposten uIlld, Verwendungsgruppen 

. des Bundes, ,der Lä:ntder, .derB,ezirke, der 
Gemeinden und der öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften bei Erlfülllung dererforder
lichen Voraussetzungen der Vorrang v'or 
aUen ailideren Bewerbern, die durch Gesetz 
oder besondere Vorschriften vorgesehene 
Nachsicht von Bewenbungsvoraussetzungen 
ist solchen Bewerberrt . grunldsätzlich z'u 
ertei!lerr. . 

n) Piese Bestimmung. gilt· im" &ffentlichen . 
Diemt so'Woh'l für Neuaufnahmen als auch 
für die .. Be'Setzunlg ,freigewordener . POSten. 

.. hölherer Art. Bei Neuau.fn:ahmen ,im öffent
lichen. Dienst.sin:ddie Inhaber einer Amts-. 
bescheinigung . nach § 4' allen anderen 
Stellenwerbern, vorzuziehen, wo'bei lauch 
~ine aUfällige überschreitung der Allters
grenze bis zu JO Ja:~ren außer Betracht zu 
bleiben hat. Die im öff·entlichen D~enst 
stehenden Inhalber von Amtsbescheinigun-, 
gen nach § 4 sind· in 'der Bew'erbun'g um' 
Ifr,eiwerdende :POeten" :höher,er Art ,allen
faUs durch entsprechende Um- und Nach
schulung zu If.ördern. AUfäUige yerdienst
zeiten außerhalbde'S öffentlichen Di,enstes 

" sind ihnen als "VerdiensozeitenH anzurech~/ 
nen. fdledienst- und hesoldungsrechtllichen. 
Bestimmungen ~i~d hei ihrer Anwendung 

'3,uf Inhaber' der Amtsibescheinigung nach 
§ . 4 inwohlwollen:dstem Sinne. aIllZU'wen
iden. IBei Bewef'bungen um heigewor,dene: 
hähere Dienstposten sind sie. ~nte~ sonst' 
'gJeichen Voral.lSsetzljngen anderen vorzu
'Ziehen. 

0) Wenn ein-Angestellter <order Ar'OOiter in: 
der Zeit vom 12. Februar 1934 bis zurn 
9. Mai. 1945 wegen seiner pdl:itischen Ge
sinnung oder angeblicher oder tatsächlicher 
Betätigung für eine aufgelöste Bartei, aU:i-

. genommen, ,für die NSDAP oder. den' 
Heimatschutz (Richtung lKammerhofer), 
oder geg,en die nation:r1s()izialistische Ge-' 
wlahtherrschaff irr gerichtlicher oder poE-: 
zeilli~,er Halft war,- 'so ist i,hm zulfolge § 6, 

. Abs. (2); Punkt 7, des Gesetzes,' diese Haft-
zeit im 'Dieü.st,e 'des Bundes, eines Landes, 
'einer Gemeinde oder einer öff,entlich-recht
'lichen Körperschaft im doppelten Ausmaße' 
anzurechnen. Bei ,der Bemes,sung ,des Ruhe
:genusseshat eine denartige Anrechnung zu 
unterbleiben, wenn nach besonderen \'or
schri~ten eine ,höhere' Anrechnung von. 
-Dienstjahren wegen einer durch diese Haft 
verursachte Diensnunfähigkeit oder wcgt·n. 
,des durch die Halft ,v,er:ursachten Todes 
enfolgt. .. , 

/ 

T9 

p) Se·i Angestellten oder. Arheitern.der im 
§ 1, Ahs .. 1(1); lit. cl und e, und A:bs. (2:, 
Er, :a, hund c, anigef.ührten Personen~ 
kreis'e, d~e ...zur Zei'tihrelrMaßr<e>gdunlg 
im ,öffentlichen Dienste gestanden waren 

. und .die vor Einreichung der festgesctJzten 
Akersgrenze in einenneugebildeten Per
sonalst,and übernommen wenden, erhöht 
s.ich zUlfölge ,§ 6, Aihs. (2), Punkt 8, des 
GesefZes die IfesDgesetzte Altersgrenze für 

. jedes }a,hr, das sie vom Dienst fern waren, 
um ein' Jahr bis zum 70. Lebensjahr ab 
Höcilstgrenze; 

5. ·Bei Ider ZuweiSiungan private.Dien,t
.,g,eber, :durch das Arbeitsamt die !bevorzugte 
Vermittlung; insbeson:dere auf hesser ent
lohnte Arbe'it'splätu. 

q)Bei den Zuweisungen der Arbeitsämter an 
private Dicnstoge'ber werden _d[e amtlichen 
Vermittler darau,f zu achten" hahen, 

. ,Stellenwerbern, ';"~lcheeine. Amtsbescheini
:gun~ nach. § 4 des Ge,etzes vorweisen, auf 
Dienstposten ein7uweisen, die diese nach . 
ilhren fachlichen ul1d geistigen, Fäihigkeiten . 
auszuflÜllen in der Lage .sind; Fehlein
wels~ng,enmüssen möglichst· vermieden 
we,rdep.; um den anspruchs:berechtigte~ 
Optff:rn Enttäuschungen z,u'ersparen und 
ani~~rs,e;ts bei. den privlaten" Dienstgebern 

" kei~e ,vlOfg.efaßte Meinung gegen s.o!che 
. Stdlenrweriber -au'fkommen zu fa.ssen. 

6.Dp Bund, ,die Länder (Stadt, Wien), 
die Bezinke, die Gemeinden und die öff.en t
lich-rechtlichen Körperschaften sind ver
pflichtet, auf 50 Dienstnehmer, ,alle, übrigen 
D:ensfge'ber au.fiOO Dienstnehmer min
destens, je' einen .Inhaber einer Amtsbe
scheinigung oder ,ein;s Opfer ausweises nach 
§ 4 des Ges,e.tzes _ZiU beschäftigen. . 

7. Wenn ein An ges teUter od,er .Anbeiter 
in der Zeit vom 12. Februar 1934 bi,s zum 
9. Ma,i 1945 wegen se.i'~er politis,ch.en Ge-_ 
s.iinIllOOrg odler a11igJeblid1er od'er tatsächlicher 
ß.etätigung für '·eine auf.gelöste Partei, au~
g.en:qfumen ,für d:e NSDAP cidter den He:1-

. tn<llr~chutz (Rilchtll'TI'g, KiI!mmethofe:r) odler' 
geg.eri die <TI'a,tina~'sozial,i~tis·che Gewa&thenr
schaft un .~r~chdich,eroder poliJzJeUli.cher 
Haft war, so list 'ihmd,i~e Halftzeit im 
Dieinsue' ,dies Bundes, einles La.n1des, ei:ner 
Gemeilnd1e oder eineT öff,entlich~recht1idum 
Köt:pers.chaft ilm doppelten AU'smaße anzu
remruen. B.ei dler BemeSlSlu'nJg des iRuhe- , 
g!e11lusSJes hat ,eilnedJera'lWilgeiAnrechnun.g 'zu 
un!oerihlleiihen, WeIllin nach he50ndteren Vor
sch,r:i<ft.an eilrue 'höhere A~irechnulng' von 
niKm~tjaihren WI<1gen einer durch dri.ese Haft 
voCrurs,achtell1J .ou.enstwri,fähi,g,keit oder we'glen 
dies durch (Ee Ha,Jft verursachten Todes 
erfolgt. 

8. Bei AngesteHten oder Anbciterndes 
1n§ 1,. Abs. (1), Lit. d UiIlId e, und 'AN, (2), 
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Et. a, bund c, angefülhrtenPelison.enkr:eise~, 
die zur Zeit i,hrer Maßregelung im öff·ent-· 
lichen Dienst·e gesta,nden war·en . und die 
vor Erreichung ,d.er fes'tg.esetzten Alt,ers
grenz·e in einen neugebild,eten Personal
stand ubernommen w:erden"erhö,ht s.ich 
,di:e festges·etzte Ah,ersgrenze für je.d.es Jahr, 
das sie d,em Di,enste fern wal'en, um ein 
Jallr 'bis zum 70. Lebensj.a'hr als Höch~t
grenze. 

Begünstigungen be~ Ve~gebung 
von Geschäftsstellen der Klassen
lotte.ri~, Lottoko'llekturen' rund 

Tab alk ver s c h '1 e :i ß g e s c:h ä,fr e n. 

(6) Bei der Vergebung von Geschäftsstellen der 
Klassenlotterie, von Lottokollekturen und .von 
Tlabakverscl1leißgeschäften sind zuldge § 7, 
Abs. (1), des Geseq:es, die Inhaber einer Amts
bescheinigung nach § 4 als besonders bevorzugt.e 
B,ewerher zU hehandeln. 

(7) Diese bevorZlugte Bewerbung hat sich 
:zu.fo1g,e § 7, Abs. '(2)d·es Gesetzes Ibei der V,N
gebung von' Geschäftsstellen der Klassenlotterie 
und VOn Lottokoilekturen derart auszuwirken, 
daß zumindest 5C vom Hundert,. bei der Ver
g~bung ,"on Tabakhauptverlägen100 vom Hun
dert, 'bei ,der Vergebung von ,anderen Tahakver
schleißgesch~ften 25 vom Hundert der jeweils 
frei werdenden Geschäfte ,an :Bewerriber mit .einer 
AmtSlhes,cheinillguilig na,eh § 4 Vu ve<rgeiben sind. 

(8) Gesuche um T:i'ba'kverschleißgeschäfte sind 
unter Bezugnahme auf ,diese gesetzlichen Be
stimmungen und Vorlage der Amtshescheinigung 
nach§ 4 bei der zuständigen Finanzlandesdirek
tion einzubringen. 

Beg ü n s t i g U iI1 gen ob e i Ver :g e ob u n. g 
oll n ,cl Z u weis u n g 'v '0 n W 011 nun gen, 
Sie d t e r s tel ,1 e nun d K lei n gär t e n. 

(9) In allen V orschrilften und Verfahren; be
treffend Vergehurig und Zuweisung von Woh
nungen, Siedlerstellen und Kleiagärte'n, :ll1d Dei 
der Handhabung ,solcher Vorschriften zufolge 
§ 8, Abs. (1), Ides Gesetzes, sind· Bewerber mit 
einer Amtsibescheinigung' oder einem Opfer,aus
weis nach § 4 bevorz,ugt zu behandeln. 

(10) Diese bevorzugte Behandlung hat .9ich 
zulfolge § 8, Albs. (2), Idc:s Gesetzes, bei der Ver-. 
gebung VOn W dhnung,en derartaus'zuwiriken, 
daß, 'insolange ,ein W'0hnungsbedarf eines lnha~ 
berse.iner Amtsbescheinigung oder eines Opfer-

, ausweises nach § 4 auf andere Weise nicht be
friedigt werd,en kann, zu seinen Gunsten die 
Bestimmung,en des § 19, Albs. (1), Lit. n, des 
Gesetz,es vom , B.'G. Bt Nr. 2'i 147, 
in Anwendung zu bringen sind. 

(11) K'leingärten ul1'd Siedlerst.ellen; d·ie Ei,gen
tum ,des Stiates, eines Landes, einer Gemeinde 
oder eineröffentlich-rechi:lichen Körpersch'aft 
oder einer von ihnenverwaheten Einrichtu,ng 
oder Unternehmung sin,d, sind z.tlfolge §' 8, 

, . 
Albs. (3), d,es Gesetzes, v,orzugswelse an Bewerher 
mit einer Amtslbescheinjgung öder einem Opfer
aus~eis zu vergeben: 

(12) .D!a's Gesetz will also den Wohnbedar,f der 
Opfer und ihrer Hinterb'lie'henen s:chern, ebcnso 
ihrem Streben nach Erlangung einer Siedlerstätte 
'Oder ejnes Kleing'artens zur VerwirHichung ver
helfen. Die Erwerbung größ.eren Grundhesitzes, 
Himsbesitzes, land- und forstwirtschaftlichenBc
sitzes wind seiten8 dieses Gesetzes nicht gefördert, 
womit jedoch ·in keiner Weise eine klÜnftige 
Erla6sung bezüglicher Bestimmung.en zur Bevor
zugung VOn Opf,ern und deren Hinterbliebenen 
heider Vergebung solChen Besitze·s, Grunä- und' 
Jagdpachten und dergleichen seitenIl ,der zustän
digenSteH.en ausgeschlossen wil'id. 

Begüns.t:igung.en a'uf den Gelbieten 
der Steuerveranlagung un,d' der 

G e hü h ren p f 1 ich t. , 

(13) Inwieweit de~ Inhahernvlon Amtsbe
~cheinigungen und Op'ferausweisen nach § 4 des 
Gesetzes Belgünstigungen bei der Steuerver.an-, 
lagung und bei der Gebührenveranlagung ge
wä1hrt werden, wird zufolge § 9 des· Gesetzes 
durch die Steuer-. und Gebührenvor6chriften 
geregelt. 

(14) Ein Erlaß de{ BUl1'desministeriums für 
Finanzen, Z. 70,290-9/1946, vom 10. September 
1946 regelt die Vormerkung eines lohnsteuer
.freien Betrages auf den Lohnsteuerkarten 1946 
und 1947 für alle In'haber einer Amtsbescheini-
gung nach § 4 OFG. ' 
, Er hcstimmt: 

1. Opfer ,des Kampfes um ein Jreies, demoikna
tisches österreich, die "mit der Waff·e in . der 
Hand gekämpft ihahen" (§ 1, I. Opif.erf.ürsorge
verordnung vom 31. Oktober 1945, B. G. BI. 
Nr. 34/46), sin,d in die nach Albschr1ft 129 ,der 
Einkommensteuerrichtlinien 1941 vorgesehenen 
Hundertsätze für Mil!derung ,der iErwe'ribsfä'hig
keit einzustufen. Sülche Opfer wenden in' der 
Regel im Besitze militä~:'scher Papiere sein, aus 
denen der Schädigungsgrald hervorge,ht. ' 

2. Opf.er Id~s Kampfes um ein ,freies, 'demokra
tisches österreich, die "sich rlÜckhahslos ·in W,ort 
und Tat einge'set'zt haben" (§ 1, 11.. Opfer,für
sorg.everordnung vom 31. Oktober 1945, 
B. C;lBl. Nr. 34/46), sind all,g,emein mit § 55, 
Erwerbsminderung einzustufen. Die Einstufung 
erfolgt nur für die Jahre 1947 urud 1948, steht 
a'ls,o im Gegensatze zu der Rege)ung nach 
Punkt 1 dieses ErLasses Ifür das Jahr 1946 nicht zu. 

(15) 'Die Einstufung nach Punkt 1 und 2 
erfolgt nur für sdlche Opfer, die im Besitze einer 
Amtshescheinigung nach § 3 Opfe~fürsorgever
ordnu~g vom 31. Oktober 1945,B. G. BI. 
Nr. 34/46, sind. 

(16) Ist eine Einst·ufung l1Iach Punkt 1 anzu~ 
nehmen, sO kanh ein Pauschbetrag nach Punkt 2 
nicht gewä1hrt wer:den. -

, 
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, ';~17) Dis 'Bunlddministerium"'für soziale Ver
wa.Jtung, hat mit ErLiß' vom' 26. NOlVember 1946 
.aIre IBundeszentnal'stellen, den Obersten Rech
nungshof, das ZentralIbesoldungsamt in Wiep, 
alle Landesregierungen und .das Amt ,der Wi.ener 

'Landesregierun.g ersucht, den vorstehen,den 
Erlaß des Bunde<ministeriums' für Finanzen, 
betreffend Gewä,hrung von steuerfreien P:msch
beträgen:für Opfer des Kam;pfes um ein frei,es

1 

demOikmatisch·es Osterteich, Zur Kenntnisnahme in 
ihrem' Dienstlbereich 'mit der AuMorderung zu 
v,erlautbaf'en, daß 'alle Inhalber' einer Amtslbe
scheinigung nach § 4 OFG. ihrem zuständigen 
Finanzlamt unld i:l\.rer Dienststelle .den Anspruch 
awf· ,diese Steuerfreiheit umgehend melden und 
die nach § 1 OFiG. Anlipruchsherechtigten i:hre 
bezüglichen' Ansp ru chsb.e re chvigungen zur Erlan
gung der Amtsibescheinigung nach § 4 OFG. bei 
den . zuständigen Bezirksverwahungslbehörden 
umgehend geltend machen: 

A b s clh nl t t VII. 

-Die Fürsorgernaßnahmen des Gesetzes, Zuerken
'nung von Rent~n zur Sicherung des Lebens

unterhaltes. 

(1) Renten wenden zuffolge § 10, Albs. {I), des 
Geseuz,es nur cl'll Inlhaber einer AmtsIDescheinigwng 
oder eines Opfef'aui>wetis'es nach § 4 d.es Ces,etzes 
(sofern ihre Anspruchsberechtigung auf der 
Vor,au6setzung des §1, A'bs. '(1), lit.d, oder cl,er 
Vor.aussetzung des' § 1, Abs. (3), beruht, und 
zwa,r' nur auf die Dauer und in dem Auöomaße 
gewährt, ,als di,ese nicht in der Lag,e sind, ihr·en 
Lebensunter4halt selbst zu ibe6tf't~iten. Dae nähe'ren 
BelStimmwngen Ülber :dtas Ausmaß ,der Rente unld 
die heli der Rentenzuerkennung in Rücksicht zu 
l',iehen1den Umstände weriden durch Rlichtlinien 
festges,enzt, die dtas Bundesministerium .für sm:ia:1e 
Verwahrung .im Einv,e,rnehmen mit dem Bundes
mi'nistenium für F.inanzen erläßt. 

(2)' über die Zuerkennung der Renten int
scheildet zufolge § 10, Albs. (2), d·es Gesetzes eine 
~ommi6ISion, die in jedem BUn!desl.ande beim 
Amt der Lande·sf'eg.ierung gehildet wi,rd. Diese 
~ommj;s~uonlbesteht aus j,e zwei Vertretern' der 
LaJ1ldesregierun,g, der Fin,acr1'Zlandesid:irlektion und 
aus vi.er Vertf'etern de.s Lanrdesverhandesder 

, politisch' Verfolgten. Die l\1ütgllied-er der Kom
missioneri' sowie deren Er6latzmänn·er werden auf 
YorschJ,ag des Bundesmilnisteriums für 60ziale 
Verw.ahullig von d.er BUDIdesreg;i'e'l'Iung hestdlt. 

(3) Renten werden nur ·an anspruchslberechtigtc 
Opfer, nach § 1, Albs. (1), Et. d, des Gesetze6, 
somit an Opfer, di,e an .schweren GesunJiheits
s('häld~gungen aus einer Ver.W'unldung, Kmnklheit, 
Haft, oder Mißhandlungen 0 leiden, und ,an 
Hinter4blielbene v.on Opf.ern ,n,ach § 1, Albs. (3) 
des Gesetzes, immer aber nur ,im F,alle unld ,auf· 
die Zei'tdauer g.etwährt, daß ilhr Lebensuntel'halt 
anderwe~tag nlicht oder nichtaus,reich·enld gesichert 
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16t, 'in letiterf;rh Falle daher nur' in" dem A;us-
maße ihrer BeQünft.igkeit. .. 

(4) Die Kämpf.e.r um ein he.ies, demokratisches 
Osterrcich, die ,als aruspruchslherechti.gteOpfer~m 
5iJnnede6 Ges'etlzes ,aniZiuseihen sinld; un,d deren 
Hinteribli&)ene Ilehnen ,es nämlich ab, ihre Hände 
in den Schoß zu Iegen und sich auf !Kooten der' 
AHgemeinheit durch Renten ve[.6orgen.zu Ias6len: 
Sie woBen weiterar'beiten ,am Aulfbau Osterr·ei·chs 
unld am AulBbau unld Aushau iihrer eigenen wirt-' 
6ch'aifDlichen Exu'sten:z. Sie h,a,ben lalber einen An
spl1uch damulf, hiebei 1'111- jeder Weise gdöfldett 
und begünstigt zu weriden unld, wenn i.hnen ein 
oolcher Au1flbau mrcr \virts·chalftlichen Existenlz 
nicht mög.1ich .oder auch mißI,ungen ist, .a\lf ,die 

,Dauer unid im Ausmaße i'hf'er BCidliirfti,gkeit in 
Form von eigenen Fürsongcrenten ihren Lebens
unterhalt .gc6lichert zu erh.alten. . 

(5) Gesuche um Zuerkennung solcher' gesetz., 
lieh,er Fürsol1g.emaßnahmen·' s,eit,ens"Jllspruchs-

. ber,echtigter 'Opfer :CJider ,deren HinteribLiebenen 
sind bei der IBezirksvelrw;altungslbehör'de ·ihre;; 
Wdhn~j.nz,es ,einzJUlbr.ing,en. Nach A'bschlußder 
erifot1derlichen iErheibung.en 1st ein Bericht Ülhe·r 
due El1werlbs- 'und Wirtschalftverhältnisse und die 
MögilichJkeiten einer Existen;z;gl1ündung und 
F,öl1dterual,g ,auf Grund' von im Gesetz V01ige~ 

sdhenen BegümsoiJgumgen mit dlCm Ansuchen des 
Einschreiten; ,an das Amt der 'Lande6f'egierimg 
vorzulegen. Ein Abweisungsrecht bei offemkundi.g 
zu Unrecht ,erlfo,lgt.er Rentenbewdbung steiht 
der BClzir1ksverwaltullgsbeh1örlde nicht zu. . 

(6\ Jeder Rentnenhescheithat die Bestimmung zu 
ent!haIten, daß ,der Rentenempfänger dem Amte 
der LarudeslTe~ieruD'g jede Anlderung in seinen, 
El1wenbs- unld Win.schaftsverlhältni6'sen sowie 
alle etw,aigen ,anlderen T.atsach,en 6chriftlich anzu
ze~gen hat, die laulf die Rentenbemessun'g, oder 
Einstel,lung der Rente von maßg.t"b~~dem Ein
fluß sein kann. t.!%l· 

(7) Renten, die wegen. Weglfall der VOfoa'US-
6,ei:ming -de,r Sicherung Ides Leibenslunterh1altes 
g,anz oder telilweis,e zur Ei1n6tellung gelbracht 
werden, leiben bei W,iedereintnitt ohiger -Vo,raus.
ö,etlzung 'g,anlZ .oder td1weise wieder ,auf. Das 
Widder,au1f.l.elben ·erfolgt -auf Grund e~nesß.e
scheides des Amtes der Landesregiemg. Der in, 
§ '10 des GesetJzes vorgestjhenen Kommis6ion ,ist 
hi,et:!üher zu berichten [§, 5, Albs. (2), .der Ver
ordnung]. 

(8) Ein be:Zlüg.Jicher Rentenlbeschetild de6 Amtes 
delr La,mdemigiel1ung ist durch die zuständig·e 
BClziriksverw'<lJlt'ung.slbehöl'de in das der Amts
bescheinigung nach § 4 .des Gesetz-es angeschlos
sene ß.egürusoigungsheft ein'ZJutroage~, desgle:ich.en.
ein anfälLiger Renteneinstd·lungs- oder Alberlken
nun~g~beschCl~d. . ' 

(9) Die Kommission n1aeh § 10, Abos. (2), des 
GeSetize8 ,f,aßt iJhre SeschLüsse mit e~n;f,ache.r 
Stimmenmelhr1heit. Im Falle der Stimmengleich
heit enucheidet die Stimme des Vor61itzeJ1ldlen. 
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He i,l,f <Ü-1' 'S o:r g~. 

(10) Den - In1halbem einer Amtsbescheinigung 
nach § 4, die tl1:icht .auf Gr:un~ ,eig·ener El1werbs
tätigkeit einer gesetzlichen Kl1anJkenv,ersich'erungs
pflicht unteri:'ILiegen oIder frc,i'wiUj,g ki-ankenver-

,sichert sind, thalben di-e Gelbietsk!<anlkenlkassen III 

ErikmnkungsfäLlen zJUifolge § 11, Albs. (1), des 
Gesetzes, .aBe satzungsmäßigen Leistilng~n zu gi-
wälhren. -

, J, 

Verwirkung der A~spttichsberemtig~n~. ' 

(1) Die A~sst~l1un'geiner Amt'Sb~scl:ieinigtullJg 
oder' Slines Opfenaruswei~ hat _ ,zufolge § '12, 

,Albs. {1), des Gesetze .. trotz Er:füllung der in § 1 
bezeiichneten Vor,au&<;,etzungen zu unterbleifb.e11l, 
wenn der Anspruch~ber,echtigte ei,n Verbre,men 
der eine Reme von Vergelhen beg,angen hat, deren 
SuraHolgen im Zeitpunkte der Anspruclwwenbrung 

(11) AUe Knanke-n'k~ssen halben zufolge § 11, 11Iicht getilgt ader 'wenn sein Verhalten ,in Wort' 
Albs. (2); des Gesetzes den Inlhalbern eillier Amt6- und T,at mit den Gedanlken und ,Zidenei,nes 
'be'sche~nigung lliach § 4 die satJzmng&mäßig vor~ ,frei,en, demoknaoischen _ Osterreiichs in W1der-
ges'elhenen Höchstleistungen zu gewälhmn, doch spruch' stehen. - , 

hat ,eine Alus:zahlung von Kmnlken- und Haus- (2) Eine A'11Iw,art5chaft oder MitgliedschaJt zur 
geld ,an Hinterlblielbene nrach§ 1, AIOO. (3), &owie N'SlDA;P unld Zill den im Ge6,etz.e angdfüJhrten 
an Personen zu unterbleiben, .die eine Rente GI.iedierungen de.r NSiDAPschließt 1m Sinne der 
nach § 10 des GesetJies [n vollem AU1iiffiaße he- -Bestimmungen .des '§ 12, Abs._ (1), des Gesetze, 
zielheIn. ,- eine Anspruchs1berechtigillng nach dem Opfer-

(12) Die Kranlkenk,ass.en, bezieJhuIJJg&wei-se uan- rfürrol1gegesetz .aus, da diese Anw,artscha:ft, he,zie
,desve'r~icherunlgs3lnsba1ten halben Anstalt~ang,e- hungswei6e Mit!gJIieJds,chatft ein Venhalten ,darstdlt, 
hör~ge mit einer Amtslbe&cheinigillng nach § 4 lbe:i das im Widerspruch mij den Gedanken_ und 
einer Einweisung in Heilanstailten vor underen ZieJeneines freien, demdkraoj,sch'en Österreich" 
J\!nst:allts·angelhJöiiJgeneinlzuwcis·en und Vorsorge stelht. ' 
zu treffen, daß ru .. zu3 vom Hundert ,des HeiJ- (3jEin gJe.icll,es Verlhalten liegt vor, wennall'S 
ansoaltenlbellalges ,auch If,ür ,n i c Ih tanstJaltsange- _ gel1ichtlichen oder soaatspoli:z·eilichen Verlhand
hörig,e An&pfl1.1chslber.echb~gte nach § 4 OFG.z'ur lungs,aiktcn helTVorgelht, 'daß der An&pruch.swerber 
Einlweisung zur Verfügung stehen. Die E-in- dhne zwin:geniden Gttunld Auss,agen g,etätigt hat, 

'weisll'nlg 6Iolcher B-e~erlber ,erlfQ,1gt durch ,die die oeine MitschuMligen oder ,andere' unnötig lbe
Krarukenkasse ,au:f Grunld von Antr:lg,en .des l,astet 'haben, um sjch in e'rn Ibe,sonder,es Licht Z'U 
LandC6veribanides der politischen Opfer. Liegen ~etzen' oder eine hegünsbi:gte Belhandlung zu er

, keine solchen Antr:~ge vor, so st·ehen di'e~ Betten f,alhren . 
. der Kmnkenlk,asse für ,an1derweiovge Ein1weisungen 
Zillr Verfü,gung. (4) Bine 'bereit5 zuef1k,anme Anspruch\S1berechti-

gung wird zufolge § 12, Albs. {2}, des Gesetzes 
(13) Ln Iberlück6lichtigllmgswü,rdig·en Fällen kann lbei Eintreten von in Abs. (1) erwähnten Um

zll'folge § 11, Alb". (3) .des Ge~tzes Familien- ständen verwirkt und dieausges:teHte AmtSbe
,,,,ngelhörigen ,des Opfers' Familie~,ilife u'nld ,frei- schejni-!;ung oIder der aus,gestel:lte OpferaJuswei's 
willig 'hanlken'ver:~icherten Opfe.rn da .. Kl1anlken- eing,ezüg.en und für ungültig erklärt. 

un1d Hausgdd ~ewährt werden. - (5) Er~ibt .. ,ich der Ve'lidacht, daß e1ne Person 

(14) Die ,Knarrkenlk,assen halben in FäHen des die i'hr' zuerlk,annte Anspruchslberechtägung ver
§ 5 OFG. hei G~älhruntg von Kr.ankengelld unld willkt halbe; so hat das Bunidesministeriuffi für 
HauslgeM, wenn ,3IUS ,dem Beglünsti!guil1Jgsheft nicht soziale Verwaltung ein Ermittlungsverfahren ei~
ers,ichtlich ist, oIb der J,nJhalber, bezielhunigsweise ~uleiten. Wird Qfl .. Engelbni,s 'dieses If,es.tgestdlt, daß 
Berechtigte im Genusse einer Rente nach § io die A'n~ruchsberechoigunlg durch ein Verlhalten 
OFG. steht, e,ine dieslbeZlÜg.liche Anlfrage herm in Wort oder Tat, da", im Wilderspl'uch mit den 
Bun1de!9mini5teriumf.i.ir sozä.ale Vel1waltung zu Gedanlken und Zielen ein,e~ f'r,ei,en, demokrati
tät~gen. sehen Qsterreichs steht, verwirlkt i~t, 5:0 hat ,das 

,Bunlde9ministenurp einen Antr:l!g ,aurf Fesr.steHung 0 

(15) Im F,alle des B,ezuges einer solch,en Rente, . der Vef1w,inkung .an die nach § 12, Albs. {3)des 
,deren HÖIh,e 13lUS der letzten .anzuwei/ienden GesetlCei V'ol'g.eselherie Opferllürnolt",ge-:KommiS1sion 
Zaihlung6<überweL~ung zu entneihmen ist, hat ,die zu <SteHen. Die Recht&wir'kung,en .rr,eten mit dem 
K,rankenkassle Krlanikeng.dd und Ha'llsgeLd nur T,age des Kommiss,ion9beschllus.s,es ein. -
in ,dem Ausmaß der Differenz vom Vollrenten-
b f k L (6) Kommt e~ner öffentllichen Dienst'stelle 2!ur 
I ezmg,aJui das KmnJ engeM, veZJiehunlgsweise ,auf 
d · -~- d - Kennunis, ·daßein Befwerber um eine Bescheini-Ile Summe von KrallJKengeL und Hausgelld zur 
Ausza!Mung zu hring,en. gun!g nach § 4 ader ein' Besitzer einer solchen 

Amtshesche'iniJgu~g -durch' oein Venhalten seine 
(16) Die nälhe,r·en ,Besümmung.en enläßt zUlfolge Anspruchs1berechtigung verWlirkt hat, dann ist 

§ 11, A:bs. .(4), ,des Gesetz-es das Bunrdesmini- - dies illnv'NiZüg,!.ich der zuständigen politischen 
6tenium- für .. ,oo~ale Ve,rwaJtung. Bezil'ksvel"W,altung~behöl'de oder Landes1haupt-
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rnannschaft I(Magistrat, .derStad,rl: W,ien) oder .dem 
BunidesmillJj~ter~um f.ür soziale V,erw,altung mit-
zuteilen. . 

(7) Die6e Bestimmung h~in!ha1t.et nicht eine 
VerpfI.ichi:ung der Landeshauptmanillischa,ft~n oder 
der Bezit1ksrvel1w,alourugSbelhiör1CLen, ,das VerihalNm 
der Anspi'uchsiberechtigten in Wort und Tat 
laUlf.ellld zu übel'Wlachen; hirug·egen halben' ,aUe 
Dienststellen, wieGericht undSicherheit!>behörden, 
,di,e VerpflichtlUrug, bei Verurtdlurug,en .in Stra.f
fäHen feStZll;stdlerr, ob der StmfifälIige im Be
sitze einer Amtebescheinilgungnach § 4 OFG. ist, 
und :im iFalle einer Verurteilung unverzüglich 
einen ,ehtsprechenden Bericht an d~ IBurudesmini
sterium. für soziale Verwaltung zu ·erswtten. 

(8) In gleicher Weise hat der Burudesver'band 
der politisch Ver1f.olgten dem IBUIrudesmiThiBterium 
für 6oz~ale Verwaltung von jedem Ausschluß aus 
dem . Verhand unter ß.eIk.,an11!üg,albe der hiefür. 
maßgebenden Grtülllde Kenntnis 'Zu g<lben. 

(9) AUe 6taJatLichen iWld öffendichen SteHen 
halben die vom Bundesministerium für sozi,ale 
Vellwalt'u·rug llllsolchen FälHenangoof'dneten Er
miittlungen mit aHerBeschl,eurnl,gung dU'l1cheu
Wlh.ren urud die hezilg,Lichen Becich:oe ,roschestens 
zu erstJatten, um eine Rentenaus'Z!ahlung ,an Un
wÜf'd.i,ge hin oalliZuhaJlten. 

(10) Die 'V,efIWirlkUing wind 'zufolge § 12, 
Abs. (3), ,des Gesetzes durch Beschluß einer von 
,d,er .Bullldesregäerung ,e,irugesetzten Kommission 
beim ißullldemittllisool.1ium f,ür soziale Vel'wr.doung 
festgestellt, heziehullIg6lweise- ausgesproch.en, die 
mit ,der Bef'atüng ~es. Bu1I1idesmi'fJ..i.soer;i'llms fUr 
sozj,a,le Vef'.w,altul1Jg bei kIer Durchführung und 
ü1bel'Wlachung Ider Durchi6ü!hrung des Ge'set'zes 
ullldsciner Durchfrührurugsbestimmungen betmut 
ist .{Opf,emÜl'Sol1gekommiSlSion). 

(11) D1es.er Kommission geh.ören 'Zufolge § 12, 
Abs. i( 4), des GeIS.etzes an: ' . 

A Ib's c 'h 'n i t t IX; 

Schluß bestimmungen. 

(\). P,ilS .Bul1Jdesministerj~m ',füt: sozi,ale' Ver
w,aIt,urug iktann, .sich zufolge § 13, Ahs. (1), des 
Geseozes lbei Gewährung 'Von ,Fiksor,gemaß
n,ahmen . und Begü~ügungen der' MithiLfe des 
IBul1Jdes'Ver1balllde~ der poliüsch . VeJ;itolgten' und 
.der von iJhr 'anerkanlllten Sdbstihi,lIfecinr,ichtung,en 
,der pol.itisch VerifoLgten bedienen. 

(2) Das Gesetz vom 17. JU'li 1945, si:. G. BI. 
Nr. 90, s·eme Durchif1ührunglSIveror:dnuThg' 'Vom 
31. _Oktoiber 1945, 'B. G. Bi: Nr. 34/46, und die 
Erlässe des Brunidesminisoer~uffi6 .für soz1ale Ver~ 
w,altung 'Vom 11. 'März 1946, il. IV-8840, und 
'Vom 16. tAugust 1946, Z. 2684710F., treten zu
folge § ,14 ,Abs. ('1), des Gesetzes mit dem Tage 
des Wiil1ks.arn!keitslbeginnes dieses Gesetzes ,außer 
Kr,aft. 

(3) Anhängige Verfahren sind zufolge § 14, 
Albs. (2), des Ges,etzesnach d~ Bestimmungen 
d~ses Geset2e6 zu erledigen. Die Bescheide nach 
dem Gesetz vom 17. Juli 1945, 'St.G.Bl. Nr. 90, 
ein/d nach den Bestimmungen dieses Gesetze's urud 
seinen Durchlfüihrungsbest~mmurugel1J von" Amts 
wegen zu ülberprüJf,en ,und erlfof1derLich.enlf,allls neu 
2lU hesche,j(den. 

(4) Mit de,r VoLlzie\hung d.ieses Ges.etzes ist zu
.folge·§ 14, ~bs., (3), ,des Gesetzes das Bunldes
ministerium ,für !>ozj.a~e V,erwaltung im Einver
nehmen mit dem Bundesmin:istef'ium für Firuan
wn ullld den betei,l,igten iBullldcGzentralstel1en be
tl1arut. 

(5) Alle Zentnahtell1en,aHe Lmdesregierungen, 
BezirikS/Verw,altung&beJhönden ulld Gemeinden. so
wie öffentlich-trechtiiche Körper.6chalften halben ,die 
g,etroffen'en Verlfügungen und Bestimmungen, die 
eich ,aulf J~ Flürsorgemaßna:hmen ullld BegiÜnsui
gruugen für' die .opfer' lliach Id:em Opferlfünorge

,a) 2lwei Vertreoer des BUl1Jd~'smin:isteriUims 
soziale Verwaltung, 

für .gesetz 'bezie:hen, idem BUnid·esm.inist.eri:um für 
$Iaz~le Venwlaltung Ibe!kanntzU'g:eIben, ,d~ eine 
v,erställldnislVolle Mibarlbeit a:ller hiezu ibernfenen 
Stellen und OrgtaJ.1iisationen beLi ·der DurchWhrung 

h) 'zwei Verbreterdes Bull1idesministeri'llms ,für 
,F,j,nanzen, 

der I des Opferifürsol1g,egesetzes unld seine,r iDurch-c) 'v~r Vertrete,rdes BUn/des!V.erlbanides 
po1iwsch Verifolgten. f.ührungslbestimmurug,en efIWartet. . 
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